
  
    
      
    
  


  Zum Inhalt:


  Ein unbedachter Klick, eine schnell gesuchte Information oder Software, die Eingabe persönlicher Daten und schon kann man einen Vertrag mit einem Abofallenbetreiber geschlossen haben. Wie die Rechtslage tatsächlich aussieht, welche rechtlichen Möglichkeiten Sie haben und wie Sie richtig reagieren, um sich von dem möglicherweise geschlossenen Vertrag wieder zu lösen, soll dieser Ratgeber beantworten.


  Die inhaltlichen Schwerpunkte:


  
    	Was sind Abofallen überhaupt


    	Reagieren Sie richtig auf Rechnung und Mahnung


    	Hilfestellung bei weiteren Drohgebärden


    	Hinweise zur Beweissicherung


    	Informationen zu neuen Maschen

  


  Richtiges, fristgerechtes Reagieren kann Sie vor der Forderung des Abofallenbetreibers schützen. Die in diesem Ratgeber enthaltenen Musterschreiben sollen Ihnen hierbei die notwendige Unterstützung geben.


  Zum Autor:


  Stefan Lutz, geboren 1974, ist seit 2004 Rechtsanwalt in Bremen und seit 2008 Fachanwalt für Informationstechnologierecht. Er arbeitet in der von ihm gegründeten IT-Kanzlei Lutz von Anfang an selbstständig und bearbeitet hierbei nahezu ausschließlich Fälle aus dem IT-Recht. Da Mandanten bei Abofallen aufgrund der Kosten meist auf einen Anwalt verzichten, wollte Herr Lutz dem juristischen Laien verständlich machen, worauf es ankommt und wie man sich selbst helfen kann.


  


  


  Abofallen im Internet


  Kostenfallen im Internet und Mobile Payment


  Stefan Lutz


  So nutzen Sie dieses Buch


  Die folgenden Elemente erleichtern Ihnen die Orientierung im Buch:


  
    Beispiele


    Die Beispiele in diesem Buch illustrieren die einzelnen Sachverhalte.

  


  
    Definitionen


    Hier werden Begriffe kurz und prägnant erläutert.
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      Die Merkkästen enthalten Empfehlungen und hilfreiche Tipps.

    

  


  
    
      Auf den Punkt gebracht
    


    Am Ende jedes Kapitels finden Sie eine kurze Zusammenfassung des behandelten Themas.

  


  Inhaltsverzeichnis


  



  Vorwort


  Was sind Abofallen – und wie kann man sie entdecken?


  Aufmachung des Angebots


  Verzeichnis beim Verbraucherzentrale Bundesverband


  Die Falle ist zugeschnappt – Erste Hilfe


  Ruhe bewahren


  Vertragsschluss überprüfen


  Ist so eine Abofalle nicht auch sittenwidrig?


  Nichtig wegen versuchten Betrugs?


  Gesetzliches Widerrufsrecht


  Widerruf erklären, aber wie?


  Anfechtung wegen Arglist erklären


  Anfechtung wegen Erklärungsirrtums erklären


  Fristlose Kündigung, hilfsweise ordentlich kündigen


  Musterschreiben


  Ich habe die erste Rechnung bereits bezahlt, was nun?


  Nicht ich, sondern meine Kinder haben sich angemeldet


  Bin ich damit fein raus?


  Inkassounternehmen bzw. beauftragte Kanzleien


  Warum kommt ein Inkassounternehmen?


  Was dürfen die überhaupt?


  Die drohen mit der SCHUFA


  Was ist die SCHUFA?


  Welche Forderungen dürfen bei der SCHUFA gemeldet werden?


  Voraussetzungen für die Übermittlung


  Und was, wenn doch ein Eintrag erfolgt?


  Musterschreiben an die SCHUFA


  Wenn der gelbe Brief nach Hause kommt


  Das Mahnverfahren im Überblick


  Das Kreuz an der richtigen Stelle zur rechten Zeit


  Und was kommt dann?


  Der zweite gelbe Brief: Anspruchsbegründung


  Rechtsprechung zu Abofallen im Überblick


  Urteile zugunsten der Abofallenbetreiber


  Urteile zugunsten der Nutzer


  Was kann ich noch unternehmen?


  Strafanzeige erstatten


  Beweise frühzeitig sichern


  Was sonst noch zu tun ist


  Wie kann ich mich zukünftig vor solchen Fallen schützen?


  Einrichtung eine Antivirenprogramms


  WOT und andere


  Vertraue niemandem im Internet


  Hilft mir die Button-Lösung zukünftig weiter?


  Neue Masche 1: die B2B-Plattform


  Neue Masche 2: der multiple Button


  Abofallen nur im Internet?


  Mobile Apps


  Die Abrechnung


  Sperre einrichten lassen


  Stichwortverzeichnis


  6Vorwort


  Abofallen im Internet? Wie sind die Internetseiten der Betreiber solcher Fallen aufgebaut? Wie gelangt man in eine solche Abofalle und wie kommt man vor allem aus ihr wieder ohne großen Schaden heraus?


  Seiten, auf denen die Kostenfalle zuschnappen kann, gibt es leider zuhauf im Internet. Es geht schneller, als man denkt, und man fragt sich, wie man nur in eine solche Situation gelangen konnte.


  Durch das Gesetz zum besseren Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher vor Kostenfallen im elektronischen Geschäftsverkehr hat der Gesetzgeber zum 1.8.2012 eine Vielzahl neuer Regelungen getroffen, die Sie vor solchen Abofallen schützen sollen. Ob das Gesetz dies erreichen kann, wird bereits vielfach bezweifelt, sodass davon auszugehen ist, dass weiterhin die Möglichkeit besteht, in eine Falle zu tappen.


  Schließlich befassen wir uns noch mit einem Ausblick auf die kommenden Abo- und Kostenfallen im Internet.


  Dieser Ratgeber soll Ihnen Erste Hilfe leisten, wenn auf ein kostenfrei geglaubtes Angebot plötzlich eine Rechnung oder gar eine anwaltliche Mahnung erfolgt. Es werden Musterschreiben und Checklisten zur Verfügung gestellt sowie Ratschläge zum richtigen Verhalten gegeben. Der Ratgeber kann eine Hilfe zur kostengünstigen Lösung sein, eine anwaltliche Beratung im Einzelfall kann und soll dieser Ratgeber jedoch nicht ersetzen.


  7Was sind Abofallen – und wie kann man sie entdecken?


  Von einer Abofalle spricht man immer dann, wenn eine Internetseite so aufgemacht ist, dass der Nutzer in dem Glauben gelassen wird, die Nutzung der dort bereitgehaltenen Angebote sei kostenlos. Auf den einschlägigen Seiten wird zum Beispiel an sich kostenfreie Software wie der Mozilla Firefox Browser zum Herunterladen angeboten oder es wird der Zugang zu Schnäppchenpreisen suggeriert. Aber auch Interessen wie beispielsweise die Routenplanung – die mithilfe von Google Maps oder Bing Maps ebenfalls in einer kostenfreien Variante erhältlich sind – werden bedient. Auf die tatsächliche Kostenpflichtigkeit dieser Angebote von meist wenigen Euros pro Monat, zahlbar jährlich im Voraus, wird entweder gar nicht oder nur versteckt in allgemeinen Geschäftsbedingungen oder anderen Texten aufgeklärt.


  So schöpfen Nutzer zunächst auch keinen Verdacht, werden doch weder Kosten offensichtlich genannt noch muss man seine Kontodaten oder Ähnliches auf diesen Seiten angeben. Lediglich der Name und die Anschrift werden erfragt – und von gutgläubigen Nutzern auch vielfach bereitwillig eingegeben, um das vermeintlich kostenlose Angebot nutzen zu können. Dabei machen sich die Betreiber dieser Seiten den Umstand zunutze, dass es sich vielfach um Programme oder Dienstleistungen handelt, die man mal eben schnell benötigt. Die Seiten erscheinen zumeist in den vorderen Rängen der Suchmaschineneinträge oder unter den Anzeigen bei Google und erwecken auf 8den ersten Blick einen seriösen Eindruck. Weiteres Suchen nach tatsächlich kostenfreien Angeboten unterlässt der Nutzer meist, da er ja bereits fündig geworden ist.


  Hat der Nutzer sodann das Angebot in Anspruch genommen und die Software heruntergeladen oder die Route geplant, ist der Vorgang zunächst vergessen. Es hat ja alles so geklappt, wie es klappen sollte. Doch die Falle ist bereits mit der Eingabe der persönlichen Daten zugeschnappt. Das böse Erwachen kommt erst zwei Wochen nach der Nutzung in Form einer Rechnung bzw. Zahlungsaufforderung für einen Nutzungszugang für das erste Jahr. Denn ein etwaig geschlossener Vertrag kann nur innerhalb von 14 Tagen widerrufen werden, sodass sich die Anbieter diese gesetzliche Regelung zunutze machen. Zumindest wird dies seitens der Anbieter so behauptet und manche Verbraucher fallen darauf herein und bezahlen bereitwillig.


  Da der Jahresbetrag meist weniger als 100 Euro beträgt und der Gang zum Anwalt vermeintlich teurer wäre, zahlen viele Rechnungsempfänger, ohne weitere Fragen zu stellen. Nach den meisten allgemeinen Geschäftsbedingungen der Anbieter verlängert sich das Abo um ein weiteres Jahr, wenn es nicht vor Ablauf einer bestimmten Frist gekündigt wird.
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      Abofallen können Sie bereits dadurch erkennen, dass der Betreiber der Seite Ihre persönlichen Daten abfragt, ohne dass dies für die Erbringung der Dienstleistung zwingend notwendig ist. Für das Herunterladen von kostenfreier Software sind solche Daten nicht notwendig; sie dienen einzig und allein der späteren Rechnungstellung.

    

  


  9Aufmachung des Angebots


  Es ist äußerst schwierig, anhand der Aufmachung der Seiten eine Abofalle zu erkennen. Noch schwieriger wird es Ihnen dadurch gemacht, dass die beworbenen Seiten (Suchmaschineneinträge) und die sodann in der Rechnung genannten Seiten zwar ähnlich sind, aber nicht zwangsläufig identisch. Hier machen sich die Betreiber der Seiten einen weiteren Vorteil zunutze: den Faktor Zeit.


  Nach Aufruf des beworbenen und angezeigten Links in der genutzten Suchmaschine gelangen Sie meist auf eine sogenannte Landing Page. Eine Landing Page ist eine speziell eingerichtete Internetseite, deren Inhalt sich bei Abofallen täglich mehrmals ändern kann. Je nach Tageszeit gelangt man nach Wahl des Anbieters auf eine präparierte Seite, auf welcher die Abofalle zuschnappen soll, oder man kommt zu einer harmlosen Version. Üblicherweise werden die Seiten überwiegend zu Feierabend und am Wochenende geschaltet. Dann tappen besonders viele Verbraucher in die Falle, während zu den üblichen Bürozeiten Rechtsanwälte und möglicherweise auch Strafverfolgungsbehörden die Seiten näher betrachten und sodann einen eindeutigen Kostenhinweis feststellen können.


  Es ist auch bereits vorgekommen, dass die Seite, auf der man sich angemeldet hatte, tatsächlich keinen Kostenhinweis enthält, und die Seite, die in der Rechnung oder Mahnung benannt wird, bis auf den dort enthaltenen Kostenhinweis mit der Landing Page identisch ist. Dabei unterscheidet sich die benannte Seite oft nur minimal von der Seite, auf der die Falle zuschnappen sollte. Beispielsweise besuchen Sie eine (fiktive) Seite www.download-aber-flott.de 10und landen auf einer Abofallenseite. Auf dieser ist ein Hinweis auf irgendwelche Kosten schlichtweg nicht vorhanden. In der nach zwei Wochen zugesandten Rechnung ist von einem angeblichen Vertragsschluss auf der Internetseite www.down-load-aber-flott.de die Rede. Sofern man also nach Erhalt der Rechnung die dort angegebene vermeintliche Internetseite besucht, stellt man mit Erschrecken fest, dass man den dort doch sehr deutlichen Hinweis auf die entstehenden Kosten übersehen hat. Dabei hatte man ursprünglich aber gar nicht die in der Rechnung angegebene Seite, sondern eine nahezu identische Seite besucht, die sich wie in unserem Beispiel lediglich durch einen Bindestrich unterscheidet.
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      Die von Ihnen besuchte Seite muss nicht mit der in der späteren Rechnung genannten Seite identisch sein. Wer weiß schon nach zwei Wochen noch, wie die genaue Bezeichnung der Domain gewesen ist, auf der er seine Daten eingegeben hatte?

    

  


  Verzeichnis beim Verbraucherzentrale Bundesverband


  Aufgrund dieser vielen Varianten haben es Verbraucher äußerst schwer, Abofallen zu erkennen.


  Daher hält der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzvb) im Internet eine Liste der einschlägigen Seiten bereit, die abgerufen werden kann unter: http://www.vzbv.de/cps/rde/xbcr/vzbv/Kostenfallen_im_Internet.PDF (Stand März 2013).


  
    
      11Auf den Punkt gebracht
    


    Kostenfallen im Internet, insbesondere Abofallen, sollen und können Sie nicht erkennen. Daher ist es schwierig, sich ihnen zu entziehen. Hier hilft nur, sich besonders vorsichtig im Internet zu bewegen und nicht allzu freizügig mit den eigenen personenbezogenen Daten umzugehen. Kostenlose Programme kann man im Internet auf den Seiten des jeweiligen Herstellers auch ohne Angabe seines Namens und seiner Anschrift herunterladen. Routen lassen sich kostenlos planen und die Ahnenforschung betreibt man lieber mit einem Offline-Programm. Wer diese Ratschläge beherzigt, ist schon einen großen Schritt weiter.12

  


  13Die Falle ist zugeschnappt – Erste Hilfe


  Auch der umsichtige Internetnutzer ist in der Hektik oder kurzzeitigen Unaufmerksamkeit nicht davor gefeit, in eine Kostenfalle zu tappen. Wenn diese dann zugeschnappt ist, kommt unweigerlich die Frage auf: Wie kommt man aus dieser Lage wieder ohne große Folgen heraus?


  Dies ist leichter gesagt als getan. Nicht juristisch, aber in tatsächlicher Hinsicht, denn es wird alles getan, um Sie zu einer schnellen Zahlung zu bewegen. Kurze Fristen, hoher psychischer Druck, Drohen mit Strafverfolgung. Die Seitenbetreiber sind einfallsreich und zum Teil auch skrupellos genug, um Ihnen das Leben von heute auf morgen schwer zu machen und Ihnen schlaflose Nächte zu bereiten.


  Ruhe bewahren


  Oberstes Gebot lautet jetzt: Ruhe bewahren. Lassen Sie sich zu nichts drängen und schon gar nicht einschüchtern. Es geht hier um einen Minimalbetrag, ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren haben eher die Rechnungssteller zu befürchten, als dass die Strafverfolgungsbehörden den in den Rechnungen und Mahnschreiben in Aussicht gestellten Betrug annehmen.


  14Vertragsschluss überprüfen


  Juristisch sollte man den behaupteten Vertragsschluss zunächst einmal überprüfen. Dazu dient wie immer in zivilrechtlichen Angelegenheiten die grundsätzliche Frage: „Wer will was von wem woraus?“


  „Wer“ ist der Betreiber der Internetseite, der Sie mit einer Rechnung beglückt hat. „Will was“ ist ebenfalls leicht zu beantworten: Ihr Geld. „Von wem“ ist klar, von Ihnen. „Woraus?“: aus einem behaupteten Vertragsschluss über den Zugang zu einem Portal.


  Zwei übereinstimmende Willenserklärungen?


  Wie bei allen zivilrechtlichen Verträgen bedarf es für einen wirksamen Vertrag zweier übereinstimmender Willenserklärungen. Willenserklärungen sind privatrechtliche Willensäußerungen, die auf eine bestimmte Rechtsfolge gerichtet sind, zum Beispiel die Äußerung, einen Vertrag mit dem Betreiber einer Abofalle eingehen zu wollen. Es stellt sich bei Abofallen aber vor allem die Frage, ob sich die Willenserklärungen des Anbieters und die Ihre decken, ob sie also übereinstimmen.


  Willenserklärung des Anbieters


  Die Willenserklärung seitens des Anbieters sieht hierbei wie folgt aus: Er möchte mit Ihnen einen Vertrag über ein oder zwei Jahre zu einem monatlichen Preis von jeweils acht Euro, zahlbar jeweils für ein Jahr im Voraus, abschließen. 15Dieser Vertrag soll sich jeweils um ein weiteres Jahr verlängern, sofern Sie nicht aktiv den Vertrag kündigen.


  Willenserklärung von Ihnen


  Sie hingegen geben Ihre Daten im Vertrauen auf einen kostenfreien Zugang zu den Angeboten des Anbieters ein. Ihre Willenserklärung ist daher auf einen kostenlosen Vertrag gerichtet und stimmt damit eindeutig nicht mit der Willenserklärung des Anbieters überein, was jedoch für einen wirksamen Vertrag notwendig wäre.
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      Als Allererstes sollten Sie einen wirksamen Vertragsschluss bestreiten. Es fehlt an der erforderlichen Übereinstimmung der Willenserklärungen. Während der Anbieter selbstverständlich Geld für seine „Leistung“ von Ihnen erwartet, haben Sie hinter dem Angebot eine kostenlose Leistung erwartet. Beides passt nicht zusammen, sodass wohl kein wirksamer Vertrag zustande gekommen ist, da man sich über wesentliche Dinge wie Preis und Laufzeit überhaupt nicht geeinigt hatte. Daran scheitert bereits ein möglicher Vertragsschluss und Sie wären auch nicht zur Zahlung von Geldern verpflichtet.

    

  


  Ist so eine Abofalle nicht auch sittenwidrig?


  Man könnte auch die Auffassung vertreten, dass ein Angebot zum Herunterladen von kostenlosen, zumeist Open-16Source-Programmen mit einer Zahlungspflicht von knapp 100 Euro pro Kalenderjahr sittenwidrig sein könnte, da der Wert der Gegenleistung für die jährliche Gebühr doch als eher gering einzustufen ist.


  Nach § 134 BGB ist ein Rechtsgeschäft, das gegen ein gesetzliches Verbot verstößt, nichtig. Ein solches gesetzliches Verbot könnte sich aus § 138 BGB ergeben. Nach dessen Absatz 1 wäre ein Rechtsgeschäft, das gegen die guten Sitten verstößt, nichtig. Nach der Rechtsprechung ist dies dann der Fall, wenn das Geschäft gegen das Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden verstößt. Wann diese Voraussetzungen vorliegen, wird wohl durch einen Richter ausgelegt werden müssen.


  Es gibt aber in § 138 BGB auch einen Absatz 2, der ein wenig konkreter wird. Danach ist ein Rechtsgeschäft nichtig, „durch das jemand unter Ausbeutung der Zwangslage, der Unerfahrenheit, des Mangels an Urteilsvermögen oder der erheblichen Willensschwäche eines anderen sich oder einem Dritten für eine Leistung Vermögensvorteile versprechen oder gewähren lässt, die in einem auffälligen Missverhältnis zu der Leistung stehen“.


  Der Abofallenbetreiber nutzt die Unerfahrenheit der Internetnutzer und deren Mangel an Urteilsvermögen im konkreten Fall meiner Meinung nach aus, um sich für eine Leistung, den Zugang zu an sich kostenlosen Programmen und Dienstleistungen, Vermögensvorteile – nämlich die Bezahlung einer Abogebühr von 100 Euro pro Jahr – versprechen zu lassen. Dabei steht seine Leistung in einem auffälligen Missverhältnis zu dem, was der Nutzer durch Zahlung erlangen kann. Der Anbieter stellt nämlich lediglich einen Zugang zu kostenlosen Programmen her, die 17vielfach im Internet auch ohne Bezahlung heruntergeladen werden können. Dieser Zugang ist für den Nutzer jedoch praktisch wertlos, da er sich die Programme anderswo im Internet ohne jedwede Bezahlung besorgen kann. Ob es sich jedoch jeweils um ein auffälliges Missverhältnis handelt, könnte hier aufgrund der noch geringen Gebühr fraglich sein, weshalb Sie sich nicht allein auf die Nichtigkeit des Rechtsgeschäfts verlassen sollten.
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      Da die gesetzliche Folge eines sittenwidrigen Vertrags dessen Nichtigkeit (Unwirksamkeit) ist, müssen Sie keine Feststellungsklage einreichen, um aufgrund einer etwaigen Sittenwidrigkeit den Vertrag zu beseitigen.

    

  


  Nichtig wegen versuchten Betrugs?


  Im Jahr 2010 läutete das Oberlandesgericht Frankfurt am Main in einem Beschluss die Trendwende zur strafrechtlichen Beurteilung von Abofallen ein (OLG Frankfurt am Main, Beschluss vom 17.12.2010 – 1 Ws 29/09).


  Das OLG war der Auffassung, dass bei den Abofallenseiten zwar keine ausdrückliche Täuschungsabsicht der Betreiber vorliege, da auf den meisten Internetseiten nicht ausdrücklich erklärt werde, dass das Angebot kostenfrei sei. Gleichwohl sei die Aufmachung der Seiten geeignet, durch eine Täuschungshandlung (hier das Verschleiern der wahren Preise) einen Irrtum bei den Verbrauchern zu erregen und aufrechtzuerhalten, aufgrund dessen diese eine Vermögensverfügung vornehmen und so einen Schaden erleiden. 18Dies sind alle Tatbestandsmerkmale, die für den Anfangsverdacht eines Betrugs nach § 263 Strafgesetzbuch (StGB) notwendig sind.
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      Nach § 134 BGB ist ein Rechtsgeschäft, also hier der Vertragsschluss, als nichtig (unwirksam) anzusehen, wenn es gegen ein gesetzliches Verbot verstößt. Hier verstößt der Vertragsschluss gegen das strafrechtliche Verbot, andere Menschen zu betrügen, weshalb der Vertrag als von Anfang an unwirksam anzusehen ist. Folge dieser Unwirksamkeit ist sodann, dass der Abofallenbetreiber von Ihnen auch kein Geld verlangen kann, da der Vertrag als nicht geschlossen gilt. Da dies im Gesetz verankert ist, ist auch hier keine Feststellungsklage notwendig.

    

  


  Gesetzliches Widerrufsrecht


  Wie bei jedem Vertrag, der im Fernabsatz (Internet, Telefon, Telefax, E-Mail etc.) geschlossen wird, steht dem Verbraucher ein Widerrufsrecht zu. Dies gilt nicht nur beim Kauf von Waren, sondern auch bei der Erbringung von Dienstleistungen, die bei Abofallen in Betracht zu ziehen sind.


  Widerrufsfrist


  Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage nach Vertragsschluss, sofern Sie über das Bestehen des Widerrufsrechts aufgeklärt worden sind und Ihnen eine Widerrufsbelehrung in 19Textform (per E-Mail oder Post) bei oder unmittelbar nach Vertragsschluss übermittelt worden ist. Geschieht dies erst später, so beträgt die Widerrufsfrist einen Monat ab Erhalt der Widerrufsbelehrung in Textform.


  Die Abofallenbetreiber halten auf ihren Internetseiten zwar meist eine Widerrufsbelehrung vor. Jedoch müssen Sie die Ihnen erteilte Widerrufsbelehrung auch in Textform erhalten haben. Nach Auffassung des Bundesgerichtshofs genügt es der Textform nach § 126b BGB nicht, wenn die Widerrufsbelehrung lediglich am Bildschirm abrufbar ist, da es an der dauerhaften Wiedergabe der Belehrung beim Verbraucher fehle, es sei denn, der Verbraucher hätte sich die Widerrufsbelehrung ausgedruckt oder auf einem festen Datenträger gespeichert. Wie der Gesetzgeber bereits in seinem Gesetzentwurf festgestellt hatte, reicht eine bloße Abrufbarkeit der Belehrung nicht aus.


  Um die Widerrufsfrist also überhaupt in Gang zu setzen, müsste der Betreiber Ihnen bei oder unmittelbar nach dem vermeintlichen Vertragsschluss eine dem Gesetz entsprechende Widerrufsbelehrung in Textform, also zumindest per E-Mail oder per Post, übermitteln. Erst mit Erhalt der Widerrufsbelehrung beginnt die Widerrufsfrist zu laufen. Da eine solche Widerrufsbelehrung bislang seitens der Betreiber jedoch in keinem Fall versandt wurde – der Verbraucher soll ja nicht darauf gestoßen werden, dass er sich mittels einfacher Erklärung wieder von dem Vertrag lösen kann –, hat in keinem Fall die Widerrufsfrist zu laufen begonnen, sodass auch nach Erhalt der Rechnung dem Verbraucher ein Widerrufsrecht zusteht.
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      20Sofern Sie von dem Anbieter zuvor keine oder eine fehlerhafte Widerrufsbelehrung in Textform erhalten haben, besteht das Widerrufsrecht nach wie vor.

    

  


  Auf das Widerrufsrecht verzichtet?


  Teilweise wird von den Betreibern gefordert, dass mit dem Anklicken der allgemeinen Geschäftsbedingungen zugleich ein Verzicht auf das Widerrufsrecht erklärt werden soll. Dies gestaltet sich sodann wie folgt:


  
    „Ich akzeptiere die AGB und die Datenschutzerklärung und verzichte auf mein Widerrufsrecht.“

  


  Doch ist diese Verzichtserklärung überhaupt wirksam?


  Nach § 312i BGB darf von den Vorschriften des Widerrufsrechts, soweit nichts anderes per Gesetz bestimmt ist, nicht zum Nachteil des Verbrauchers oder Kunden abgewichen werden. Nach § 355 in Verbindung mit § 312d Abs. 1 BGB steht dem Kunden bei Fernabsatzverträgen ein Widerrufsrecht zwingend zu. Der Verzicht hierauf in allgemeinen Geschäftsbedingungen beurteilte das Landgericht Mannheim mit Urteil vom 12.05.2009, AZ 2 O 286/08 als unangemessene Klausel und folglich für unwirksam.
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      Auf das Widerrufsrecht können Sie als Verbraucher nicht wirksam verzichtet haben, weshalb es trotz obiger Klausel noch besteht.

    

  


  21Widerrufsrecht erloschen?


  Gerne wird auch behauptet, dass das Widerrufsrecht mit Inanspruchnahme der Dienstleistung des Betreibers erloschen sei und der Kunde sich daher nicht mehr hierauf berufen könne.


  Auch dies hält einer rechtlichen Prüfung im Ergebnis nicht stand.


  Nach dem derzeit geltenden § 312d Abs. 3 BGB erlischt das Widerrufsrecht bei einer Dienstleistung ohne Rücksicht auf den zeitlichen Ablauf einer möglichen Widerrufsfrist auch dann, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf ausdrücklichen Wunsch des Verbrauchers vollständig erfüllt ist, bevor der Verbraucher sein Widerrufsrecht ausgeübt hat.


  Das bedeutet, dass der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch bereits vollständig erfüllt sein muss, um von einem Erlöschen sprechen zu können. Dies wiederum bedeutet, dass nicht nur die Zugangsdaten zu der Abofalle seitens des Betreibers versandt worden sein und Sie sich mit diesen auch angemeldet und einen Downloadvorgang initiiert haben müssen; vielmehr müssten Sie den Vertrag ebenfalls vollständig erfüllt, sprich die versprochene Zahlung bereits vorgenommen haben.
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      Sofern eine Zahlung noch nicht vorgenommen wurde, scheidet daher ein Erlöschen des Widerrufsrechts aus. Das Widerrufsrecht kann weiterhin ausgeübt werden.

    

  


  Nach § 355 Abs. 4 BGB erlischt das Widerrufsrecht zudem spätestens sechs Monate nach Vertragsschluss. Dies gilt 22aber nicht, wenn Sie nicht oder nicht ordnungsgemäß über das Widerrufsrecht belehrt worden sind, sodass in den meisten Fällen das Widerrufsrecht auch über die sechs Monate hinaus besteht, da im Falle einer gar nicht oder nicht ordnungsgemäß erfolgten Belehrung die Widerrufsfrist nicht in Gang gesetzt wurde und der bloße Zeitablauf von sechs Monaten bei fehlender oder nicht ordnungsgemäßer Belehrung nicht zum Wegfall des Widerrufrechts führt.


  Widerruf erklären, aber wie?


  Anders als in den Fällen der gesetzlichen Nichtigkeit bzw. Unwirksamkeit müssen Sie beim Widerrufsrecht selbst aktiv werden. Nach § 355 Abs. 1 BGB sind Sie an Ihre auf einen Vertragsschluss gerichtete Willenserklärung nicht mehr gebunden, sofern Sie fristgerecht widerrufen haben. Der Widerruf bedarf keiner Begründung und muss nur innerhalb der Widerrufsfrist in Textform gegenüber dem Anbieter erklärt werden. Textform bedeutet auch hier, dass es nicht ausreicht, wenn Sie den Anbieter anrufen, auch wenn eine Telefonnummer in der Widerrufsbelehrung vorhanden sein sollte. Sie müssen ihm entweder eine E-Mail, ein Telefax oder einen Brief zusenden, in welchem Sie den Widerruf erklären. Dabei ist zu beachten, dass Sie später möglicherweise den rechtzeitigen Zugang beweisen müssen. Außerdem wird die Widerrufserklärung gemäß § 130 Abs. 1 BGB erst mit deren Zugang beim Empfänger wirksam, sodass sich auch aus diesem Grund eine nachweisbare Absendung nebst Zugangsnachweis geradezu aufdrängt.


  23Bei E-Mails lässt sich einstellen, dass Sie eine Lesebestätigung des Empfängers anfordern. Da eine solche jedoch nicht automatisch verschickt wird, sondern Sie auf die Mithilfe des Empfängers angewiesen sind, ist dies kein probates Mittel, um den Zugang der E-Mail nachzuweisen. Bei manchen Providern gibt es die Möglichkeit, auch die Zustellung der E-Mail in das Postfach des Empfängers quittieren zu lassen, was einen Zugangsnachweis wesentlich einfacher macht. Allerdings bieten nicht alle Provider diese Möglichkeit an, weshalb es sicherer ist, auf herkömmliche Art mittels Fax (und dem dazugehörenden Fax-Sendebericht) oder eingeschriebenen Briefs seinen Widerruf zu erklären.


  Bei Einschreiben empfiehlt es sich, auf die kostengünstigere Variante des Einwurfeinschreibens zurückzugreifen. Das hat gegenüber dem Einschreiben mit Rückschein den Vorteil der vereinfachten Zustellung. Während ein Einschreiben mit Rückschein dem Empfänger persönlich zugestellt werden muss, wird das Einwurfeinschreiben vom Postzusteller direkt in den Briefkasten eingeworfen und der Zustellzeitpunkt festgehalten. Damit ist es dem Empfänger zugegangen. Denn mit Einwurf in den dafür bereitgehaltenen Briefkasten hat der Empfänger unter normalen Verhältnissen die Möglichkeit, vom Inhalt der Willenserklärung Kenntnis zu nehmen.


  Beim Rückbriefeinschreiben erhält der Empfänger, sofern er nicht angetroffen wird, eine Benachrichtigung, dass ein Einschreiben für ihn in der zuständigen Postfiliale zur Abholung bereitliegt. Erst wenn der Empfänger das Schreiben auch tatsächlich dort abholt, gilt es rechtlich als ihm zugegangen. Holt er es hingegen nicht ab, so ist der Widerruf 24nicht zugegangen und damit auch nicht wirksam erklärt. Dass der Empfänger in Fällen von Kostenfallen im Internet eingeschriebene Briefe in der Postfiliale abholt, dürfte äußerst unwahrscheinlich sein, sodass Sie die sicherere Methode des Einwurfeinschreibens wählen sollten.


  Anfechtung wegen Arglist erklären


  Um den möglicherweise geschlossenen Vertrag mit allen rechtlichen Mitteln zu Fall zu bringen, sollten Sie vorsichtshalber auch die Anfechtung wegen arglistiger Täuschung gemäß § 123 BGB gegenüber dem Anbieter erklären.


  Eine arglistige Täuschung setzt, wie strafrechtlich der Betrug nach § 263 StGB, eine Täuschung zum Zweck der Erregung oder Aufrechterhaltung eines Irrtums voraus. Dabei kann die Täuschungshandlung entweder durch Vorspiegelung oder Entstellung von Tatsachen oder durch Verschweigen von Tatsachen erfolgen, sofern hinsichtlich der verschwiegenen Tatsache eine Aufklärungspflicht des Anbieters besteht.


  Die Täuschung durch Vorspiegelung oder Entstellung von Tatsachen muss sich auf objektiv nachprüfbare Umstände beziehen. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn über wertbildende Merkmale, insbesondere über den wahren Preis, getäuscht wird. Indem vorgegeben wird, dass man einen Zugang zu einem Downloadportal erhält, das ausschließlich kostenlose Software beinhaltet, wird der Verbraucher über wertbildende Merkmale getäuscht. Zudem erfolgt eine Täuschung über den wahren Preis, nämlich 25den Abschluss eines zahlungspflichtigen Abovertrags, der pro Jahr mit rund 100 Euro zu Buche schlägt.


  In Letzterem könnte zudem eine Täuschung durch Verschweigen liegen, da die Abofallenbetreiber den Preis entweder überhaupt nicht oder nur an versteckter Stelle nennen. Dann müsste aber zudem eine Aufklärungspflicht bestehen, die immer dann angenommen wird, wenn es sich um Umstände handelt, die für die Willensbildung von ausschlaggebender Bedeutung sind. In unserem Beispiel der Abofallen dürfte die Kostenpflichtigkeit des Angebots durchaus eine ausschlaggebende Rolle spielen; denn wenn der Verbraucher über die wahren Kosten hinreichend aufgeklärt worden wäre, hätte er seine Daten sicherlich nicht auf dem Portal des Anbieters hinterlassen, sondern sich nach einer tatsächlich kostenlosen Alternative zum Herunterladen der Software oder nach einem tatsächlich kostenlosen Routenplaner umgesehen.


  Daher liegt im Verschweigen und/oder im Verschleiern des Preises eine arglistige Täuschungshandlung seitens der Betreiber der einschlägigen Seiten vor. Dass diese Täuschung rechtswidrig ist, ergibt sich in der Regel aus der Täuschung selbst.


  Auch muss ein Vorsatz aufseiten der Seitenbetreiber vorliegen. Dies ist immer dann der Fall, wenn der Betreiber die Unrichtigkeit seiner Angaben kennt oder dies für möglich gehalten hat. Dabei muss der Betreiber zudem wissen, dass der Verbraucher durch die Täuschung zur Abgabe einer Willenserklärung veranlasst wird, die er bei wahrheitsgemäßer Aufklärung nicht oder nur zu anderen Bedingungen abgegeben hätte. Dies ist bei den Abofallen gegeben. Wer durch Verschleierung des wahren Preises einen anderen in 26eine Kostenfalle laufen lässt, tut dies planmäßig und mit dem Vorsatz, den potenziellen Kunden zu täuschen. Der Kunde hätte überdies bei Erkennen des wahren Preises seine Daten niemals eingegeben, sondern hierauf entweder verzichtet oder den Vertrag zu einem anderen Preis abschließen wollen (zumeist kostenlos, da ihm dies bei der Anmeldung suggeriert wird).


  Die Anfechtung muss gemäß §§ 123, 142 BGB innerhalb eines Jahres ab der Kenntnis der arglistigen Täuschung erklärt werden, was jedoch in der Praxis ebenfalls kaum Probleme bereitet, da die Anbieter bisweilen kein ganzes Jahr warten, ehe sie sich und ihre wahren Absichten zu erkennen geben. Zudem läuft die Frist erst ab Kenntnis der Täuschung, die in den meisten Fällen mit Übersendung der ersten Rechnung beginnen dürfte.


  Anfechtung wegen Erklärungsirrtums erklären


  Des Weiteren ist es für den Empfänger von Rechnungen möglich, seine möglicherweise abgegebene Willenserklärung auch nachträglich wieder zu beseitigen (anzufechten), sofern die Anfechtung unverzüglich, also ohne schuldhaftes Zögern, nach Entdeckung des Irrtums erfolgt. Als unverzüglich wird meist eine Frist von bis zu zwei Wochen angesehen; diese Frist beginnt in der Regel mit Zusendung der Rechnung für den Abovertrag zu laufen.


  Ein Erklärungsirrtum nach § 119 Abs. 1 BGB liegt unter anderem dann vor, wenn der Erklärende, also das potenzielle Opfer, bei der Abgabe der Willenserklärung über 27deren Inhalt im Irrtum war. Hier stellen sich stets zwei Fragen:


  
    	Was hat der Kunde objektiv erklärt?


    	Was wollte der Kunde?

  


  Sofern die Antworten auf beide Fragen unterschiedlich ausfallen, liegt eine Anfechtbarkeit nach § 119 Abs. 1 BGB vor. Dies gilt aber nur dann, wenn anzunehmen ist, dass der Kunde bei Kenntnis der Sachlage und bei verständiger Würdigung des Falls seine Erklärung nicht abgegeben hätte.


  Hätte der Kunde über den wahren Inhalt seiner Erklärung – Abschluss eines kostenpflichtigen Abos – Kenntnis gehabt und hätte er unter diesen Umständen den letzten Klick und somit den Vertragsschluss nicht vorgenommen, so steht ihm die Anfechtung aufgrund eines Irrtums nach § 119 Abs. 1 BGB offen. Diese sollte zur Verbesserung der eigenen Position daher unbedingt ebenfalls und vor allem unverzüglich erfolgen.


  Fristlose Kündigung, hilfsweise ordentlich kündigen


  Sollten alle rechtlichen Hilfen nicht greifen, sollte man für die Zukunft vorsorgen und den etwaig geschlossenen Vertrag fristlos kündigen, hilfsweise eine ordentliche Kündigung aussprechen. Dies führt im Ergebnis dazu, dass spätestens nach zwei Jahren – so lange laufen die üblichen Abofallenverträge – Schluss mit einem möglichen Vertrag und der damit einhergehenden Zahlungsverpflichtung ist.


  28Die Kündigung ist eine einseitig empfangsbedürftige Willenserklärung. Das bedeutet, dass Sie sicherstellen müssen, dass dem Empfänger – hier dem Betreiber der Internetseite – die Kündigung zugeht. Die diesbezüglichen Möglichkeiten und die rechtlichen Hindernisse beispielsweise bei einem Einschreiben mit Rückschein wurden bereits im Abschnitt „Widerruf erklären, aber wie?“ beschrieben. „Einseitig“ bedeutet, dass es ausreicht, dass Sie die Kündigung erklären. Es bedarf keiner Zustimmung seitens des Empfängers oder dessen Bestätigung der Kündigung. Wenn der Empfänger Ihnen jedoch die Kündigung bestätigt, ist dies zudem ein Nachweis darüber, dass er die Kündigung erhalten hat, weshalb man den Abofallenbetreiber stets zur Bestätigung der Kündigung auffordern sollte. Ob dieser der Bitte nachkommt, ist für die Rechtsfolge jedoch ohne Belang. Ein gekündigter Vertrag bleibt auch ohne Bestätigung gekündigt.


  Musterschreiben


  Um Ihnen eine schnelle Reaktion auf eine Rechnung zu ermöglichen – und insbesondere vor dem Hintergrund möglicherweise laufender Fristen –, stelle ich Ihnen hier ein Musterschreiben zur Verfügung.


  Das Schreiben ersetzt keine Rechtsberatung im Einzelfall, jedoch ist es so allgemein gehalten, dass es durch Ausfüllen mit Ihren eigenen Daten und den Angaben auf der Rechnung möglich sein sollte, dem Zahlungsbegehren der Abofallenbetreiber wirksam zu begegnen und einen etwaig geschlossenen Vertrag zu beseitigen. Beachten Sie, dass Sie den Zugang des Schreibens nachweisen und gegebenenfalls 29durch Vorlage in einem Verfahren beweisen müssen. Daher rate ich Ihnen dringend dazu, dieses Schreiben von einem Zeugen in einen Briefumschlag legen zu lassen und diesen Zeugen zudem damit zu beauftragen, das Schreiben mittels Einwurfeinschreiben an die Gegenseite zu versenden. Damit haben Sie einerseits einen Nachweis darüber, was Sie an die Gegenseite gesandt haben, und andererseits durch das Einwurfeinschreiben den Zugangsnachweis. Die Quittung des Postdienstleisters sollten Sie unbedingt aufbewahren. Den Status der Zustellung können Sie beispielsweise beim Versand mit der Deutschen Post AG unter www.deutschepost.de/briefstatus unter Eingabe Ihrer Sendungsnummer und dem Versanddatum verfolgen.


  
    Musterschreiben


    Max Mustermann


    Musterstraße 1


    12345 Musterstadt


    An den Betreiber


    Abofalle xy


    Gaunerstraße 4


    47118 Abofallenhausen


    Ort, Datum


    Ihre Rechnung/Zahlungsaufforderung/Mahnung vom xx.xx.xx


    Rechnungsnummer xxx, Kundennummer: xxx


    Sehr geehrte Damen und Herren,


    ich habe Ihre oben genannte Rechnung/Zahlungsaufforderung/Mahnung erhalten. Darin fordern Sie mich auf, bis 30zum xx.xx.xxxx einen Betrag in Höhe von 96,00 Euro an Sie zu bezahlen.


    Angeblich hätte ich mich auf Ihrer Internetseite www.ichwilldeingeld.de unter Angabe meiner persönlichen Daten angemeldet und einen zahlungspflichtigen Vertrag mit Ihnen geschlossen. Die gegen mich geltend gemachte Forderung wird vollumfänglich bestritten.


    Ich widerspreche hiermit zugleich der Weitergabe meiner personenbezogenen Daten an Dritte, insbesondere, aber nicht ausschließlich, der Weitergabe an die SCHUFA und den Fraud Prevention Pool und anderen Auskunfteien, da die gesetzlichen Voraussetzungen hierzu nicht vorliegen.


    Ihnen stehen in Ermangelung eines wirksam zustande gekommenen Vertrags keinerlei Ansprüche mir gegenüber zu. Es fehlt bereits an einem wirksamen Vertragsangebot meinerseits.


    Weder habe ich auf der von Ihnen erwähnten Webseite www.ichwilldeingeld.de eine rechtsgeschäftliche Erklärung auf Abschluss eines kostenpflichtigen Vertrags abgegeben noch ist diese Seite überhaupt zur Abgabe von auf Abschluss eines Vertrages gerichteten Willenserklärungen geeignet.


    (Sofern der Bestellbutton nicht ordnungsgemäß mit „zahlungspflichtig bestellen“ oder Ähnlichem beschriftet war, den nachfolgenden Absatz einfügen, ansonsten streichen:)


    Zudem scheitert ein wirksamer Vertragsschluss bereits daran, dass Sie entgegen § 312g Abs. 3 S. 2 BGB den Bestätigungsbutton nicht entsprechend deutlich und unmissverständlich mit „zahlungspflichtig bestellen“ beschriftet haben. Nach § 312g Abs. 4 BGB kommt ein Vertrag jedoch nur zustande, wenn Sie Ihre Pflichten nach § 312g Abs. 3 BGB erfüllen, woran es, wie aufgezeigt, mangelt. Demnach 31ist bereits kein wirksamer Vertrag zwischen uns zustande gekommen, weshalb Ihr Zahlungsanspruch nicht besteht.


    Die Kostenpflichtigkeit Ihres Angebots war für mich überdies nicht ersichtlich, weshalb ich den Vertrag wegen Irrtums gemäß § 119 Abs. 1 BGB anfechte.


    Darüber hinaus steht mir für den Fall eines doch erfolgten Vertragsschlusses das Widerrufsrecht nach §§ 312d, 355 BGB zu. Mangels einer ordnungsgemäßen Widerrufsbelehrung, die den Anforderungen der §§ 355, 360 BGB gerecht wird, wurde die Widerrufsfrist auch noch nicht in Gang gesetzt, weshalb es mir auch jetzt noch möglich ist, von meinem Widerrufsrecht Gebrauch zu machen. Ich habe zu keinem Zeitpunkt eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Widerrufsbelehrung in Textform erhalten. Die möglicherweise angezeigte und/oder vorgehaltene Widerrufsbelehrung auf der Internetseite www.ichwilldeingeld.de genügt diesen Anforderungen nicht. Daher erkläre ich hiermit den Widerruf jedweder mit Ihnen eventuell eingegangener vertraglicher Bindung.


    Im Übrigen dürfte dieser „Abotrick“ strafrechtlich als Betrug zu werten sein, weshalb der Vertrag, sofern er überhaupt wirksam geschlossen worden ist, im Übrigen auch gemäß § 134 BGB nichtig ist. Ich behalte mir die Erstattung einer Strafanzeige ausdrücklich vor.


    Schließlich erkläre ich aus den bereits dargelegten Gründen noch die Anfechtung eines evtl. mit Ihnen geschlossenen Vertrags wegen arglistiger Täuschung gemäß § 123 BGB. Auf der benannten Internetseite www.ichwilldeingeld.de war für mich nicht ersichtlich, dass Ihr Angebot kostenpflichtig ist. Der Hinweis auf entstehende Kosten erfolgte versteckt bzw. war überhaupt nicht vorhanden, sodass ich über die wahren Kosten arglistig getäuscht worden bin.


    32Vorsorglich kündige ich den möglicherweise mit Ihnen geschlossenen Vertrag fristlos, hilfsweise ordentlich zum nächstmöglichen Termin und fordere Sie auf, die Kündigung schriftlich zu bestätigen.


    Aufgrund der obigen Ausführungen werde ich Ihrer Zahlungsaufforderung nicht nachkommen.


    Zur Vermeidung weiterer Belästigungen habe ich Sie vielmehr aufzufordern, bis spätestens zum


    XX.XX.XX


    (hier eingehend) zu bestätigen, dass keine Ansprüche gegen mich bestehen. Andernfalls müsste ich negative Feststellungsklage erheben und Ihr Verhalten auch einer strafrechtlichen Prüfung durch die zuständige Staatsanwaltschaft unterziehen lassen.


    Mit freundlichen Grüßen


    Max Mustermann

  


  Ich habe die erste Rechnung bereits bezahlt, was nun?


  Sie haben die erste Rechnung aus Unwissenheit bereits bezahlt und erhalten für das Folgejahr eine weitere? Nun stellt sich die Frage, ob Sie durch die versehentliche erste Zahlung auch für das zweite Jahr zahlungspflichtig sind.


  Wenn es nach den Betreibern der Abofallen geht, so müssen Sie auch die zweite Rechnung bezahlen. Diese verweisen unzutreffend darauf, dass durch die Bezahlung der ersten Rechnung der Vertragsschluss und das 2-Jahres-Abo 33von Ihnen anerkannt worden sei und Sie daher auch zur Zahlung der zweiten Rechnung verpflichtet seien.


  Doch stimmt das wirklich? Haben Sie durch die Zahlung der ersten Rechnung automatisch auch den Vertragsschluss anerkannt und sind zur Bezahlung der zweiten Rechnung rechtlich verpflichtet?


  Nein, urteilte bereits im Jahr 2007 das höchste deutsche Gericht für Zivilsachen, der Bundesgerichtshof. Dieser hat mit Urteil vom 11.01.2007, AZ VII ZR 165/05 entschieden, dass allein die Bezahlung einer Rechnung nicht ausreicht, ein Schuldanerkenntnis anzunehmen. Nach diesem Urteil haben Sie durch die Bezahlung der ersten Rechnung entgegen der Behauptung der Betreiber kein sog. Schuldanerkenntnis abgegeben. Auch haben Sie den Vertragsschluss über ein 2-Jahres-Abo durch die Bezahlung nicht bestätigt, sodass es Ihnen auch weiterhin offensteht, die zweite Rechnung nicht zu bezahlen. Ob noch ein Widerrufsrecht besteht, dürfte indes fraglich sein. Gleichwohl hat der Betreiber der Website rechtlich keinen Anspruch auf die zweite Zahlung, da es an zwei übereinstimmenden Willenserklärungen für einen wirksamen Vertragsschluss fehlt.


  Lassen Sie sich daher nicht durch rechtlich nicht haltbare Ausführungen seitens der Abofallenbetreiber einschüchtern und verweigern Sie jedwede Bezahlung.


  
    [image: img]


    
      Selbst wenn Sie die erste Rechnung bereits bezahlt haben, müssen Sie nicht automatisch auch jede weitere Rechnung bezahlen. Man sollte hier sogar prüfen, ob und inwieweit Ihnen Rückforderungsansprüche gegen den Betreiber zustehen können.

    

  


  34Nicht ich, sondern meine Kinder haben sich angemeldet


  Häufig kommt es auch vor, dass sich Kinder auf den Abofallenseiten anmelden. Denn die Betreiber halten gezielt ein breites Angebot für Jugendliche bereit: Songtexte, Hausaufgabenhilfen, Software, Intelligenztests bis hin zu SMS, Klingeltönen und Ortungsprogrammen. All das übt einen verstärkten Reiz auf Jugendliche ab ca. zwölf Jahre aus, sodass diese leichte Opfer für die Fallensteller sind. Doch wie sieht die Rechtslage bei Verträgen mit Jugendlichen aus?


  Geschäftsfähigkeit


  Zunächst einmal müssen Vertragspartner geschäftsfähig sein. Geschäftsfähigkeit ist die Fähigkeit, allgemein zulässige Rechtsgeschäfte selbstständig wirksam vorzunehmen. Nach § 104 Nr. 1 BGB fehlt Kindern, die das siebte Lebensjahr noch nicht vollendet haben, diese Eigenschaft komplett, sodass diese keine wirksamen Verträge schließen können.


  Zwischen sieben und achtzehn Jahren ist das Kind bzw. der Jugendliche nach § 106 in Verbindung mit §§ 107–113 BGB beschränkt geschäftsfähig. Nach § 107 BGB bedarf es der Einwilligung der gesetzlichen Vertreter, sofern das Rechtsgeschäft nicht lediglich rechtlich vorteilhaft für den beschränkt Geschäftsfähigen ist. Dies ist nur dann anzunehmen, wenn es sich beispielsweise um eine Schenkung handelt. Abofallen sind hingegen Verträge, die den Jugendlichen auch zur Zahlung der vereinbarten Abogebühren 35verpflichten sollen. Daher bedürfen diese Rechtsgeschäfte der Genehmigung der gesetzlichen Vertreter.


  Da Kinder in der Regel die Angebote der Betreiberfirmen ohne die Einwilligung der Eltern annehmen, bedarf es zur Wirksamkeit dieses Vertrags nach § 108 Abs. 1 BGB der nachträglichen Genehmigung durch die gesetzlichen Vertreter. Bis eine solche Genehmigung erteilt ist, ist das Rechtsgeschäft zunächst schwebend unwirksam und eine Zahlungsverpflichtung noch nicht eingetreten. Hier hilft es, gegenüber dem Rechnungssteller die Genehmigung zu verweigern, was mit einem kurzen Anschreiben geschehen kann. Hierzu können Sie sich an folgendem Muster orientieren:


  
    Musterschreiben


    Max Mustermann


    Musterstr. 12


    12345 Musterstadt


    Musterstadt, xx.xx.xx


    Ihre Rechnung vom xx.xx.xx, Re.-Nr. xxxx


    Sehr geehrte Damen und Herren,


    in der oben bezeichneten Angelegenheit habe ich Ihre Rechnung an meinen Sohn/meine Tochter gesehen. Ich weise darauf hin, dass mein Sohn/meine Tochter beschränkt geschäftsfähig ist und eine Genehmigung des möglicherweise geschlossenen Vertrags nicht erteilt wird. Aufgrund der Verweigerung der Genehmigung ist der 36möglicherweise geschlossene Vertrag von Anfang an als unwirksam anzusehen. Wir werden den geforderten Rechnungsbetrag daher nicht bezahlen und gehen davon aus, dass die Angelegenheit damit ihr Ende gefunden hat.


    Mit freundlichen Grüßen


    Max Mustermann

  


  Und was ist mit dem Taschengeldparagrafen?


  Selbstverständlich verstehen die Betreiber der Fallen ihr Geschäft und werden weiterhin versuchen, Ihnen bzw. Ihren Kindern das Geld aus der Tasche zu ziehen. Dies versuchen sie im Anschluss damit, indem sie auf den sogenannten Taschengeldparagrafen § 110 BGB verweisen und die rechtlich unzutreffende Auffassung vertreten, dass dieser zur Anwendung gelange und somit der Vertrag wirksam sei, die Zahlungspflicht demnach bestehe.


  Im Taschengeldparagrafen ist aber nur Folgendes geregelt: Bewirkt der Minderjährige die vertragsgemäße Leistung, hier die Zahlung des Entgelts an den Betreiber, mit Geld, das ihm zu diesem Zweck oder zur freien Verfügung von dem Vertreter überlassen worden ist, so ist der Vertrag rechtlich wirksam.


  Es dürfte ausgeschlossen sein, dass Sie als Eltern ihrem Kind Taschengeld geben, damit es sich bei Abofallen anmeldet und an sich kostenlose Dienste gegen Entgelt in Anspruch nehmen kann. Die Alternative „zu diesem Zweck“ scheidet demnach in den allermeisten Fällen bereits aus.


  37Verbleibt also die Alternative des „zur freien Verfügung“ überlassenen Taschengeldes. Die Überlassung zur freien Verfügung könnte hier zutreffen, sofern Ihr Kind über Taschengeld in der Größenordnung der geforderten Rechnungsbeträge verfügt. Aber die Verwendung des zur freien Verfügung überlassenen Taschengeldes erstreckt sich nicht auf jedwede Verwendung, sondern nur auf solche, die sich noch im Rahmen des Vernünftigen halten. Dies dürfte bei Abofallen zweifelhaft sein, da sich die Zahlung von knapp 100 Euro für einen Zugang zu an sich kostenfreien Diensten und Programmen üblicherweise nicht im Rahmen des Vernünftigen bewegt.


  Selbst wenn man beide Alternativen als einschlägig betrachten sollte, kommt dennoch kein wirksamer Vertrag aufgrund des Taschengeldparagrafen zustande. Es scheitert nämlich an der weiteren Tatbestandsvoraussetzung „bewirkt“. Denn erst mit dem Bewirken der Leistung wird der Vertrag wirksam. Dazu müsste also der Minderjährige den Rechnungsbetrag bereits überwiesen haben, was in den allermeisten Fällen gerade nicht der Fall sein dürfte. Man streitet sich mit dem Abofallenbetreiber ja gerade um dessen möglichen Anspruch auf Zahlung der in Rechnung gestellten Beträge. Dies wäre nicht notwendig, hätte der Betreiber bereits Geld erhalten. Somit kann sich der Rechnungssteller auch nicht auf den Taschengeldparagrafen zurückziehen, da die Leistung noch nicht bewirkt ist. Der Vertrag ist daher weiterhin unwirksam, der Rechnungsbetrag muss nicht bezahlt werden.


  38Bestätigung der Volljährigkeit


  Da die Abofallenbetreiber dies ebenfalls wissen, bauen sie in die Anmeldung meist eine Bestätigung der Volljährigkeit mit ein. Bei der Anmeldeprozedur muss daher seitens des Nutzers in der Regel das Geburtsdatum mit angegeben werden. Das richtige Geburtsdatum können Minderjährige jedoch bei diesen Seiten überhaupt nicht angeben, da die Vorauswahl des Geburtsjahrgangs so eingestellt ist, dass sich ausschließlich Volljährige anmelden können, sofern diese ihr wahres Geburtsdatum angeben möchten.


  Zum Beispiel können sich derzeit (Stand März 2013) auf einer der einschlägigen Abofallenseiten nur diejenigen anmelden, die 1991 oder früher geboren worden sind. Demnach müssten alle Anmelder mindestens 21 Jahre alt sein. Bei anschließender Zahlungsverweigerung wird mit strafrechtlichen Schritten gedroht, da man bei der Anmeldung ein falsches Geburtsdatum angegeben und somit über die Volljährigkeit getäuscht habe. Dies stelle strafrechtlich einen Betrug zum Nachteil der Abofallenbetreiber dar. Dies äußert sich dann auf den gestellten Rechnungen wie folgt:


  
    „Sollten Sie bei der Angabe Ihres Geburtsdatums […] falsche Angaben gemacht haben, liegt ein Betrugsdelikt vor. Eine Strafanzeige behalten wir uns diesbezüglich vor.“.

  


  Doch wie sieht das rechtlich tatsächlich aus?


  Erst einmal Entwarnung für alle unter 14-Jährigen: Das Strafgesetzbuch gilt zunächst nur für Erwachsene. Für Taten von Jugendlichen und Heranwachsenden gilt das 39Strafgesetzbuch nach § 10 StGB nur, soweit das Jugendgerichtsgesetz nichts anderes bestimmt. Nach § 1 Abs. 2 des Jugendgerichtsgesetzes gilt als Jugendlicher, wer zwischen 14 und 18 Jahre, als Heranwachsender, wer zwischen 18 und 21 Jahre alt ist. Demnach sind Jugendliche unter 14 Jahren strafunmündig. Ihnen geschieht daher in strafrechtlicher Hinsicht bei der Eingabe eines falschen Geburtsdatums ohnehin nichts.


  Für alle anderen gilt: Durch die Eingabe eines falschen Geburtsdatums könnte der Tatbestand des Computerbetrugs nach § 263a StGB erfüllt sein.


  
    § 263a Computerbetrug


    (1) Wer in der Absicht, sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, das Vermögen eines anderen dadurch beschädigt, dass er das Ergebnis eines Datenverarbeitungsvorgangs durch unrichtige Gestaltung des Programms, durch Verwendung unrichtiger oder unvollständiger Daten, durch unbefugte Verwendung von Daten oder sonst durch unbefugte Einwirkung auf den Ablauf beeinflusst, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

  


  In Betracht käme hier die Verwendung unrichtiger Daten. Allerdings bedarf es des Vorsatzes, sich einen Vermögensvorteil zu verschaffen und zugleich das Vermögen eines anderen zu beschädigen. Spätestens hier dürfte eine Strafbarkeit ausscheiden. Der Jugendliche dürfte keinerlei Vorsatz haben, sich einen Vermögensvorteil zu verschaffen. Die Angebote sind augenscheinlich kostenlos gestaltet. Hierauf richtet sich seine Erklärung. Einen Vermögensvorteil 40kann aus Sicht des Jugendlichen nicht erzielt werden, da das Angebot kostenfrei erscheint. Zudem fehlt es an einem Vermögensschaden des Abofallenbetreibers durch die Falschangabe.


  Der Jugendliche wird überdies keinerlei Vorsatz hinsichtlich der falschen Altersangabe haben. Es wird ihm durch den Anbieter selbst – ohne ersichtlichen Grund, wie zum Beispiel Altersverifikation zum Jugendschutz – die Eingabe des wahren Alters unmöglich gemacht. Eine Strafbarkeit scheidet meiner Meinung nach daher aus.


  Die Drohung mit einer Strafanzeige in der gewählten Form kann sich auch zum Bumerang für die Abofallenbetreiber erweisen. So urteilte das Landgericht Mannheim mit Urteil vom 12.05.2009, AZ 2 O 268/08 hierzu recht deutlich.


  Das Landgericht ging in dieser Entscheidung davon aus, dass die Drohung mit einer Strafanzeige zur Durchsetzung tatsächlich – aufgrund der schwebenden Unwirksamkeit der Verträge – nicht bestehender Forderungen unlauter sei und den minderjährigen Kunden in unerlaubter Weise unter Druck setze, um diesen zu einer Zahlung zu bewegen, welche aus rechtlichen Gründen nicht bestehe. Insofern hat das Gericht dieser Praxis eine eindeutige Absage erteilt. Ob sich die Abofallenbetreiber jedoch zukünftig daran halten, ist ungewiss. Lassen Sie sich oder Ihre Kinder jedoch nicht durch den Hinweis auf eine mögliche Strafbarkeit verunsichern oder gar zu einer Zahlung verleiten. Rechtlich gesehen besteht der Zahlungsanspruch nicht. Eine Strafbarkeit des Handelnden durch Eingabe eines falschen Geburtsdatums, zumal dieses durch Voreinstellungen des Anbieters überhaupt nicht richtig angegeben werden kann, dürfte ausgeschlossen sein.


  
    [image: img]


    
      41Kinder können keine rechtswirksamen Verträge mit den Abofallenbetreibern schließen, es sei denn, Sie verhelfen dem Vertrag durch nachträgliche Genehmigung zu seiner Gültigkeit, wovon dringend abzuraten ist.


      Lassen Sie sich durch die Argumente der Abofallenbetreiber nicht beeindrucken und beharren Sie auf Ihrem Standpunkt. Die von den Betreibern vorgebrachten Argumente sind in Wahrheit nicht stichhaltig und können keinen Vertragsschluss konstruieren. Auch auf strafrechtliche Drohgebärden sollten Sie nicht näher eingehen, sondern jedes weitere Schreiben nach der Mustererwiderung abheften und abwarten.

    

  


  Bin ich damit fein raus?


  Rechtlich sind Sie damit auf der sicheren Seite. Sie haben den Vertragsschluss bestritten, haben Ihr Widerrufsrecht ausgeübt, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung und Erklärungsirrtums angefochten, ihn fristlos, hilfsweise ordentlich gekündigt, die Forderung bestritten und der Weitergabe Ihrer Daten an die SCHUFA und andere Auskunfteien widersprochen. Sofern sich Ihre Kinder angemeldet haben sollten, haben Sie ebenfalls rechtlich vorgesorgt.


  Erwarten Sie jedoch nicht, dass der Betreiber der Abofalle auf dieses Schreiben hin von seiner angeblichen Forderung Abstand nimmt.


  42Erfahrungsgemäß erhalten Sie weitere Schreiben, in denen Sie weiterhin zur Zahlung der nicht bestehenden Forderung aufgefordert werden. Die Abofallenbetreiber werden rechtliche Ausführungen regelrecht aus dem Hut zaubern; diese sind jedoch bei genauer Betrachtung juristischer Unfug. Es soll Ihnen suggeriert werden, dass der Anspruch trotz Ihres Schreibens bestehe und dass man gewillt sei, diesen Anspruch notfalls auch gerichtlich durchzusetzen. Dabei wird nicht selten mit Strafanzeigen gedroht, da die Webseiten beweissicher Daten erhoben hätten, die zu einer Überführung des Täters führen würden. Es wird Ihnen vorgegaukelt, durch die Anmeldung und jetzige Nichtzahlung der Gebühren hätten Sie eine strafbare Handlung begangen, nämlich einen Betrug zum Nachteil der Betreiberfirmen. Was Ihnen hier vorgeworfen wird, ist ein sogenannter Eingehungsbetrug. Dieser liegt immer dann vor, wenn jemand zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses das Unternehmen darüber täuscht, dass er die ihm aus dem Vertrag erwachsenden Verpflichtungen, also die Zahlung der jährlichen Gebühren, erfüllen wolle.


  Da es jedoch bereits an einer Zahlungspflicht Ihrerseits fehlt, muss selbstverständlich auch der Vorwurf eines strafrechtlich relevanten Verhaltens scheitern, da Sie nicht über Ihre Zahlungswilligkeit getäuscht haben. Denn Sie gingen von Anfang an davon aus, dass es sich um ein kostenloses Angebot handelt, das keinerlei rechtliche Verpflichtung für Sie nach sich zieht.


  Folglich ist die Drohung mit strafrechtlichen Konsequenzen leer; sie soll lediglich den vermeintlich Zahlungsunwilligen durch Drohen mit einer Strafanzeige doch noch zur Zahlung bewegen.


  43Hier gilt es, hart zu bleiben und weitere Schreiben einfach abzuheften.


  
    
      Auf den Punkt gebracht

    


    Sofern Sie mit dem hier abgedruckten Musterschreiben auf die erste Rechnung seitens des Abofallenbetreibers reagiert haben, sollten Sie alle weiteren Schreiben ignorieren und abheften. Lassen Sie sich nicht durch juristisches Vokabular oder gar durch das Androhen strafrechtlicher Schritte beeindrucken. Einen bettelnden Hund bekommen Sie auch nur los, indem Sie hart bleiben.44

  


  45Inkassounternehmen bzw. beauftragte Kanzleien


  Allerdings bleiben auch die Abofallenbetreiber relativ hartnäckig und unnachgiebig und schalten zuweilen Inkassounternehmen oder Rechtsanwaltskanzleien mit der Beitreibung der behaupteten Forderungen ein.


  Dabei wird der Druck weiter erhöht und dem Nutzer noch einmal mit strafrechtlichen Schritten und/oder einem SCHUFA-Eintrag gedroht. Es wird dem Adressaten eine IP-Adresse mitgeteilt, unter der er sich angemeldet haben soll. Sofern der Nutzer sich nicht selbst angemeldet haben sollte, wird er aufgefordert, Strafanzeige gegen Unbekannt wegen unberechtigter Verwendung seiner Daten zu erstatten und dies dem Abofallenbetreiber mitzuteilen.


  Alles in allem wird ein Drohszenario aufgebaut, das den Nutzer einschüchtern und zahlungswillig machen soll.


  Warum kommt ein Inkassounternehmen?


  Es stellt sich selbstverständlich die Frage, wieso die Betreiber überhaupt Inkassounternehmen oder Anwaltskanzleien einschalten.


  Dies hat dem schlichten Grund, der Forderung ein wenig mehr Nachdruck zu verleihen, da viele Menschen sich von Inkassounternehmen und/oder Rechtsanwälten einschüchtern lassen. Garniert mit effektvollen Drohszenarien im Anschreiben lässt sich der eine oder andere Nutzer dann 46doch zu einer mehr oder weniger freiwilligen Zahlung hinreißen.


  Die Einschaltung eines Inkassounternehmens hat gegenüber der Beauftragung einer Rechtsanwaltskanzlei zudem den Vorteil, dass man den Nutzer direkt anschreiben kann, selbst wenn dieser bereits einen eigenen Anwalt mit der Abwehr der Forderung beauftragt hat. Denn Rechtsanwälten ist es berufsrechtlich verboten, den gegnerischen Mandanten direkt, also unter Umgehung dessen Anwalts, anzuschreiben. Dies dient dem Schutz des anwaltlich vertretenen Nutzers, da dieser sich nicht überrumpeln lassen muss.


  Was dürfen die überhaupt?


  Es stellt sich daher zunächst die Frage, was Inkassounternehmen besser machen können als der Abofallenbetreiber selbst und welche Rechte die Inkassounternehmen bei der Beitreibung der behaupteten Forderung haben.


  Hierzu muss man einen Blick in das Rechtsdienstleistungsgesetz (kurz RDG) werfen. Die Inkassodienstleistung ist nach § 2 Abs. 2 RDG die Einziehung fremder oder zum Zweck der Einziehung auf fremde Rechnung abgetretener Forderungen, wenn die Forderungseinziehung als eigenständiges Geschäft betrieben wird. Auf Deutsch: Ein Inkassounternehmen zieht entweder fremde, dem Abofallenbetreiber gehörende Forderungen (behauptete Zahlungsverpflichtung des Nutzers) ein oder lässt sich diese Forderung zum Zweck der Einziehung abtreten. Im letzteren Fall wird dabei kurzfristig das Inkassounternehmen selbst Forderungsinhaber.


  47Nicht jeder kann Inkassodienstleistungen erbringen. Nach § 11 Abs. 1 RDG erfordern Inkassodienstleistungen besondere Sachkunde in den für die beantragte Inkassotätigkeit bedeutsamen Gebieten des Rechts, insbesondere des bürgerlichen Rechts, des Handels-, Wertpapier- und Gesellschaftsrechts, des Zivilprozessrechts einschließlich des Zwangsvollstreckungs- und Insolvenzrechts sowie des Kostenrechts. Um dies zu gewährleisten, müssen sich Inkassounternehmen bei dem für sie zuständigen Gericht registrieren lassen. Ob ein Unternehmen registriert ist und die Inkassodienstleistung überhaupt anbieten darf, kann man jederzeit über die Internetseite www.rechtsdienstleistungsregister.de überprüfen. Zudem kann man hier nachforschen, ob dem Inkassounternehmen die Erbringung der Dienstleistung nicht bereits untersagt worden ist.48


  49Die drohen mit der SCHUFA


  Manchmal kann es vorkommen, dass zwischen den Zeilen oder am Ende des Anschreibens des Inkassodienstleisters und/oder der Rechtsanwaltskanzlei das Wörtchen „SCHUFA“ zu lesen ist. Es wird Ihnen damit gedroht, dass man im Falle der unberechtigten Zahlungsverweigerung eine Meldung dorthin vornehmen werde.


  Was ist die SCHUFA?


  Jetzt können Sie natürlich sagen, es sei Ihnen egal, wenn das Inkassounternehmen Ihre Daten an die SCHUFA weitergebe. Das sollte es allerdings nicht, denn die SCHUFA ist eine Wirtschaftsauskunftei, die von der kreditgebenden Wirtschaft getragen wird. Auf der Internetseite der SCHUFA (www.schufa.de) können Sie alles weitere Wissenswerte über die SCHUFA erfahren.


  Neben den positiven Merkmalen wie der Aufnahme von Geschäftsbeziehungen mit einer Bank und der pünktlichen Bedienung der dort gewährten Kredite sowie anderen Geschäftsbeziehungen, die störungsfrei durchgeführt werden, hält die SCHUFA auch Negativmerkmale für anfragende Unternehmen bereit. Dies sind gerichtliche Vollstreckungsmaßnahmen wie Eintragungen im Schuldnerregister, die Ausstellung eines Haftbefehls zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung, aber auch Informationen über nicht vertragsgemäßes Verhalten.


  Als nicht vertragsgemäßes Verhalten zählt unter anderem auch das Nichtbezahlen von Forderungen, die fällig, ausreichend 50gemahnt und nicht bestritten sind. Und hier kommen wir wieder auf die angeblichen Forderungen der Abofallenbetreiber zurück. Deren Forderung wollen Sie nicht bezahlen, weshalb Sie grundsätzlich zunächst einmal der SCHUFA unter bestimmten Voraussetzungen gemeldet werden können. Sofern es dann zu einem Eintrag kommt, kann Ihre Bonität hierunter leiden, auch wenn die Forderung tatsächlich nicht existiert. Denn die SCHUFA überprüft die von den Mitgliedern gemeldeten Daten nicht, sodass der Eintrag automatisch vorgenommen und an anfragende Unternehmen weitergeleitet wird.


  Sofern Sie keinerlei negative Einträge bei der SCHUFA haben, dürfte eventuellen neuen Vertragsabschlüssen in den meisten Fällen nichts im Wege stehen. Sollte allerdings die Auskunft der SCHUFA negativ ausfallen, weil dort ein Eintrag durch die Abofallenbetreiber wegen angeblich nicht vertragsgemäßen Verhalten Ihrerseits vorhanden ist, so könnte es passieren, dass Sie ab sofort bei Ihrem Lieblingsonlinehändler fortan nur noch per Vorauskasse bestellen können. Oder aber die dringend benötigte Anschlussfinanzierung für Ihr Einfamilienhaus oder Ihre Eigentumswohnung schlägt aufgrund dieser Einträge fehl, da Ihre Bank es vorzieht, Ihnen keinen Kredit mehr zu gewähren.


  51Welche Forderungen dürfen bei der SCHUFA gemeldet werden?


  Nach § 28a Abs. 1 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) darf die Übermittlung personenbezogener Daten über eine Forderung an Auskunfteien wie die SCHUFA nur erfolgen,


  
    	wenn die geschuldete Leistung trotz Fälligkeit nicht erbracht worden ist,


    	wenn die Übermittlung der Daten zur Wahrung berechtigter Interessen des Abofallenbetreibers oder eines Dritten erforderlich ist und


    	wenn die weiteren Voraussetzungen nach § 28a Abs. 1 Nr. 1–5 BDSG, der sogenannte Fünferkatalog, erfüllt ist.

  


  Die Forderung müsste also erst einmal fällig sein. Fällig sind Forderungen dann, wenn der Gläubiger den Anspruch verlangen kann und der Schuldner ihn erfüllen muss. Ohne eine vertragliche Vereinbarung darüber, wann dies der Fall sein soll, kann der Gläubiger – vorausgesetzt, die Forderung besteht überhaupt – den Anspruch gemäß § 271 BGB auf Zahlung sofort verlangen. Meiner Meinung nach scheitert eine Übermittlung bereits an der nicht vorhandenen Fälligkeit der geschuldeten Leistung. Aus den oben genannten Gründen kann der Abofallenbetreiber die Leistung nicht verlangen, weshalb die Leistung auch nicht fällig werden kann.


  52Voraussetzungen für die Übermittlung


  Schauen wir uns die Voraussetzungen für die Datenübermittlung an die SCHUFA oder andere Auskunfteien für den Fall eines möglichen Vertragsschlusses jedoch noch einmal genauer an, um Argumente gegen die Betreiber der Abofallen in der Hand zu haben sowie um sich erfolgreich gegen eine unberechtigte Übermittlung der Daten und der damit möglicherweise einhergehenden Gefährdung der eigenen Kreditwürdigkeit zu wehren.


  Adressat der Übermittlung


  Als Adressat der Übermittlung kommen nach § 28a Abs. 1 BDSG ausschließlich Auskunfteien wie die SCHUFA in Betracht. Zwar war die SCHUFA historisch gesehen keine Auskunftei im eigentlichen Sinne, da sie die Funktionen einer reinen Auskunftei gar nicht ausgeübt hatte. Nach der derzeitigen Sach- und Rechtslage wird die SCHUFA jedoch nach herrschender Meinung als Auskunftei einzuordnen sein, weshalb eine Übermittlung der Daten an diese grundsätzlich von § 28a BDSG gedeckt wäre.


  Forderung als Gegenstand der Übermittlung


  Weiterhin müsste es sich bei den zu meldenden Daten um eine personenbezogene Forderung handeln, wobei der Begriff der Forderung dem des BGB entspricht. Nach § 241 Abs. 1 S. 1 BGB sind Forderungen Leistungen, die ein Gläubiger von seinem Schuldner verlangen kann. Das Gesetz stellt hier nicht explizit auf Geldforderungen ab. Diese 53sind jedoch unproblematisch hier mit umfasst. Durch die Meldung dieser Forderung mit Ihrem Namen und Ihrer Anschrift ist diese Forderung auch personenbezogen und dürfte daher gemeldet werden, wenn die anderen Voraussetzungen ebenfalls erfüllt sind.


  Übermittlungsbefugte Stelle


  Es stellt sich zudem die Frage, wer überhaupt die Meldung an die SCHUFA vornehmen darf. Ist es der Abofallenbetreiber? Oder darf gar das Inkassounternehmen, das ebenfalls mit der Meldung gedroht hat, dies tun?


  Beide Fragen können im Prinzip mit ja beantwortet werden: Die übermittelnde Stelle darf aufgrund gesetzlicher Regelung jede verantwortliche Stelle sein, die über personenbezogene Daten verfügt. Allerdings darf die übermittelnde Stelle die Daten nicht einfach von sich aus an jede x-beliebige Auskunftei übermitteln. Nach herrschender Meinung darf die Übermittlung nur an die Auskunfteien erfolgen, zu denen der „Einmeldende“ in vertraglichen Beziehungen steht und dadurch zur Meldung verpflichtet ist. An die SCHUFA können daher nur diejenigen Stellen Ihre Daten übermitteln, die dort Mitglied sind. Dies dürfte bei den Abofallenbetreibern ausscheiden, weshalb deren Ankündigung eines SCHUFA-Eintrags eine leere Drohung sein dürfte, die Sie zu einer Zahlung bewegen soll.


  Anders hingegen sieht es bei Inkassounternehmen und Rechtsanwälten aus. Allerdings sind auch hier nicht alle gleichzeitig Mitglied der SCHUFA. Leider stellt die SCHUFA keine Mitgliederlisten bereit, sodass man nicht überprüfen kann, ob der Androhung eines SCHUFA-Eintrages auch 54tatsächlich Taten folgen werden. Sie können jedoch versuchen, bei der SCHUFA telefonische Auskunft zu erhalten, ob die Sie anschreibende Firma Mitglied dort ist.


  Nichterbringung der geschuldeten Leistung trotz Fälligkeit


  Eine weitere Voraussetzung für eine Meldung ist, dass Sie eine geschuldete Leistung trotz deren Fälligkeit nicht erbringen. Hier scheitert es meiner Meinung nach bereits an der geschuldeten Leistung. Denn wie oben bereits dargestellt, haben Sie keinen wirksamen Vertrag mit dem Betreiber geschlossen, weshalb Sie auch keine Zahlung schulden. Sofern Sie zudem noch mit dem Musterschreiben reagiert haben und somit unter anderem den Vertrag angefochten und den Widerruf erklärt haben, ist der Vertrag ebenfalls nicht mehr wirksam, weshalb auch deswegen keine Zahlungspflicht besteht.


  Zudem müsste die geschuldete Leistung auch noch fällig sein. Dies bestimmt sich wie oben dargestellt nach § 271 BGB, wonach im Zweifel die Forderung sofort fällig wäre. Da es aber an der geschuldeten Leistung fehlt, ist diese auch nicht fällig, sodass im Ergebnis auch hieran eine Meldung an die SCHUFA scheitern dürfte.


  Berechtigtes Interesse an der Übermittlung


  Die übermittelnde Stelle müsste zudem ein berechtigtes Interesse für sich selbst oder für einen Dritten in Anspruch nehmen können. Man könnte nun auf den Gedanken 55kommen, dass es an einem solchen fehlt, weil es sich bei Abofallenbetreibern um eine zwielichtige Branche handelt.


  Darauf nimmt das Gesetz allerdings keine Rücksicht, sondern knüpft für die Übermittlungsbefugnis ausschließlich an den Bestand der Forderung an. Also dürften auch die Abofallenbetreiber selbst – sofern sie SCHUFA-Mitglied sind – oder die beauftragten Inkassounternehmen eine Meldung machen. Dies setzt allerdings sowohl den Bestand der Forderung als auch das Vorliegen aller Tatbestandsvoraussetzungen des sogenannten Fünferkatalogs des § 28a Abs. 1 Nr. 1–5 BDSG voraus.


  Der Fünferkatalog


  Der Gesetzgeber hat in § 28a Abs. 1 Nr. 1–5 BDSG den sogenannten Fünferkatalog festgelegt. Dieser lautet wie folgt:


  Es müssen die oben genannten Kriterien vorliegen und


  
    	die Forderung muss durch ein rechtskräftiges oder für vorläufig vollstreckbar erklärtes Urteil festgestellt worden sein oder ein Schuldtitel nach § 794 der Zivilprozessordnung vorliegen,


    	die Forderung muss nach § 178 der Insolvenzordnung festgestellt und nicht vom Schuldner im Prüfungstermin bestritten worden sein,


    	der Betroffene muss die Forderung ausdrücklich anerkannt haben,


    	
      
        	56der Betroffene muss nach Eintritt der Fälligkeit der Forderung mindestens zweimal schriftlich gemahnt worden sein,


        	zwischen der ersten Mahnung und der Übermittlung müssen mindestens vier Wochen liegen,


        	die verantwortliche Stelle muss den Betroffenen rechtzeitig vor der Übermittlung der Angaben, jedoch frühestens bei der ersten Mahnung über die bevorstehende Übermittlung unterrichtet haben und


        	der Betroffene darf die Forderung nicht bestritten haben oder

      

    


    	das der Forderung zugrunde liegende Vertragsverhältnis kann aufgrund von Zahlungsrückständen fristlos gekündigt werden und die verantwortliche Stelle muss den Betroffenen über die bevorstehende Übermittlung unterrichtet haben.

  


  Was soll der Fünferkatalog bewirken?


  Nachdem die sonstigen Voraussetzungen für die Übermittlung der personenbezogenen Forderung (Bestehende, fällige Forderung sowie berechtigtes Interesse der übermittelnden Stelle oder eines Dritten) nicht übermäßig hoch sind, hat der Gesetzgeber den Fünferkatalog eingeführt, um die Interessen des Betroffenen in ausreichendem Maße zu berücksichtigen. Dies soll den Betroffenen vor einer unberechtigten Übermittlung seiner Daten hinreichend schützen. Die einzelnen Tatbestände des Fünferkatalogs will ich Ihnen nun in aller gebotenen Kürze vorstellen.


  57Vorliegen eines Urteils oder eines sonstigen Vollstreckungstitels (Ziffer 1)


  Eine Übermittlung der personenbezogenen Forderung wäre zunächst nach § 28a Abs. 1 Nr. 1 BDSG zulässig, wenn die Forderung durch ein rechtskräftiges Urteil oder für ein vorläufig vollstreckbar erklärtes Urteil festgestellt worden ist oder ein Schuldtitel nach § 794 ZPO vorliegt.


  Ein vollstreckbares Urteil oder ein vorläufig vollstreckbares Urteil (meist Versäumnisurteil) dürfte in diesem Stadium in den wenigsten Fällen vorliegen, weshalb eine Übermittlung der Forderung an die SCHUFA ausgeschlossen sein dürfte. Also könnten allenfalls die in § 794 ZPO genannten Schuldtitel zu einer Übertragung der Daten berechtigten.


  Nach § 794 ZPO stehen einem vollstreckbaren Endurteil folgende Titel gleich:


  
    
      
      
    

    
      	1.

      	
        Vergleiche zwischen den Parteien, also dem Abofallenbetreiber und Ihnen

        Dies jedoch nur, wenn dieser Vergleich vor einem deutschen Gericht oder einer anerkannten Gütestelle geschlossen worden ist. Nicht hingegen, wenn Sie sich mit dem Abofallenbetreiber auf eine Zahlung der Summe X zur Vermeidung von weiteren Anschreiben geeinigt haben. Zu einem solchen Vorgehen kann jedoch bereits aus den oben genannten Gründen nicht geraten werden.

      
    


    
      	2.

      	
        Kostenfestsetzungsbeschlüsse

        Diese ergehen allerdings erst im Nachgang zu einem ordentlichen Gerichtsverfahren. In einem Urteil wird stets 58nur dem Grunde nach entschieden, wer wie viel der entstandenen Kosten zu tragen hat.

      
    

  


  
    Beispiel einer Kostengrundentscheidung


    Die Kosten des Rechtsstreits hat der Beklagte zu 40 %, die Klägerin zu 60 % zu tragen.

  


  Erst im Kostenfestsetzungsverfahren werden die jeweils entstandenen Kosten seitens der Parteien zur Festsetzung angemeldet. Der Rechtspfleger hat die von den jeweiligen Parteien zu tragenden Kosten in einem Kostenfestsetzungsbeschluss in exakten Eurobeträgen festzusetzen, was dann ungefähr so aussehen kann:


  
    Kostenfestsetzungsbeschluss


    Die von der Beklagten an die Klägerin zu erstattenden Kosten werden auf 245,98 EUR festgesetzt.

  


  Da ein solcher Kostenfestsetzungsbeschluss allerdings nur ergeht, sofern ein Urteil mit einer Kostengrundentscheidung vorliegt, dürfte auch dieser für eine Übermittlung der Forderung an die SCHUFA nicht herhalten können.


  
    
      
      
    

    
      	3.

      	
        Entscheidungen, gegen die das Rechtsmittel der Beschwerde stattfindet

        Dies betrifft allerdings hauptsächlich Titel im Arrest- bzw. einstweiligen Verfügungsverfahrens, die bei Abofallen keine Rolle spielen. Deshalb ist eine Übertragung auch hierdurch nicht gerechtfertigt.

      
    


    
      	4.

      	
        59Vollstreckungsbescheide

        Ein Vollstreckungsbescheid folgt einem Mahnbescheid, sofern vom Abofallenbetreiber zuvor ein solcher beantragt wurde und Sie gegen den erlassenen Mahnbescheid nicht innerhalb von zwei Wochen ab Zustellung Widerspruch eingelegt haben.
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      Der erlassene Vollstreckungsbescheid kann daher eine Datenübermittlung an die SCHUFA rechtfertigen, weshalb dringend geboten ist, einen solchen nicht gegen sich ergehen zu lassen. Hier hilft nur, unverzüglich nach Erhalt eines Mahnbescheides Widerspruch mit dem beigefügten Widerspruchsformular gegenüber dem Mahngericht einzulegen.

    

  


  
    
      
      
    

    
      	4a.

      	
        Entscheidungen, die Schiedssprüche für vollstreckbar erklären, sofern die Entscheidungen rechtskräftig oder für vorläufig vollstreckbar erklärt sind

        Diese Entscheidungen treffen bei Abofallen grundsätzlich nicht zu, weshalb von einer weiteren Erläuterung abgesehen wird.

      
    


    
      	4b.

      	
        Beschlüsse nach § 796b oder § 796c

        Hier handelt es sich um Vollstreckbarerklärungen seitens des Prozessgerichts oder eines Notars, weshalb diese bei Abofallen auch nicht vorliegen können. Eine Datenübertragung aufgrund von solchen Beschlüssen scheidet daher grundsätzlich aus.

      
    


    
      	5.

      	
        Urkunden, die von einem deutschen Gericht oder von einem deutschen Notar innerhalb der Grenzen seiner 60Amtsbefugnisse in der vorgeschriebenen Form aufgenommen sind, sofern die Urkunde über einen Anspruch errichtet ist, der einer vergleichsweisen Regelung zugänglich, nicht auf Abgabe einer Willenserklärung gerichtet ist und nicht den Bestand eines Mietverhältnisses über Wohnraum betrifft, und der Schuldner sich in der Urkunde wegen des zu bezeichnenden Anspruchs der sofortigen Zwangsvollstreckung unterworfen hat.

        Langer Rede kurzer Sinn: Bei Abofallen kommt eine solche Urkunde nicht in Betracht, es sei denn, Sie hätten eine Immobilie von dem Abofallenbetreiber erworben. Dies war bislang allerdings noch nicht Gegenstand von Abofallen, da ein solches Grundstücksgeschäft der notariellen Beurkundung bedarf und im elektronischen Rechtsverkehr nicht wirksam abgeschlossen werden kann.

      
    


    
      	6.

      	
        Für vollstreckbar erklärte Europäische Zahlungsbefehle

        Der Europäische Zahlungsbefehl ist ein Verfahren, welches für unbestrittene Forderungen eine erleichterte Durchsetzung dieser innerhalb der Europäischen Union vorsieht. Da viele Abofallenbetreiber als englische Limited firmieren, könnte ein solcher Europäischer Zahlungsbefehl grundsätzlich in Betracht zu ziehen sein. Allerdings muss die Forderung unbestritten sein, was sie, sofern Sie das Musterschreiben gegenüber dem Abofallenbetreiber verwendet haben, nicht ist. Daher scheidet im Falle der bestrittenen Forderung ein europäisches Zahlungsbefehlsverfahren aus. Bislang sind auch keine solche Verfahren bekannt geworden, in denen sich die Abofallenbetreiber zunächst einen solchen Titel verschafft 61hätten und dieser im Anschluss zudem für vollstreckbar erklärt wurde. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Datenübermittlung daher aus diesem Grunde gerechtfertigt wäre, ist denkbar gering.

      
    

  


  Feststellung einer Forderung gemäß der Insolvenzordnung (Ziffer 2)


  Eine Übermittlung wäre zudem zulässig, wenn die Forderung in Ihrem Insolvenzverfahren gegen Sie geltend gemacht werden würde und Sie die Forderung beim Prüfungstermin nicht bestreiten.
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      Wenn über Ihr Vermögen bereits ein Insolvenzverfahren eröffnet worden ist, so dürften Sie andere Probleme zu bewältigen haben.


      Ohne Titel wird der Insolvenzverwalter die Forderung eines Abofallenbetreibers meists bestreiten. Sollte dies jedoch alles nicht der Fall sein, so sollten Sie die Forderung beim Prüfungstermin unbedingt bestreiten, da andernfalls eine Übermittelung an die SCHUFA gerechtfertigt wäre.

    

  


  Ausdrückliches Anerkenntnis des Betroffenen (Ziffer 3)


  Sofern Sie die vorausgegangenen Ratschläge und Musterschreiben beherzigt haben, dürfte es zu einem ausdrücklichen Anerkenntnis Ihrerseits nicht gekommen sein. Ganz im Gegenteil ist die Forderung zumindest mit der Verwendung des Musterschreibens nicht anerkannt, sondern ausdrücklich 62bestritten worden. Auch eine Zahlung der ersten Jahresgebühr stellt nach der Auffassung des Bundesgerichtshofes weder ein ausdrückliches noch ein konkludentes (durch schlüssiges Verhalten oder stillschweigendes) Anerkenntnis dar. Hierauf können sich die Abofallenbetreiber daher ebenfalls nicht berufen, sodass eine Datenübermittlung unzulässig ist.


  Vorliegen einer qualifizierten Mahnung bei nichtbestrittener Forderung (Ziffer 4)


  Die weitaus häufigere Möglichkeit einer zulässigen Datenübermittlung an die SCHUFA dürfte sich auf § 28a Abs. 1 Nr. 1 BDSG ergeben. Danach ist eine Datenübermittlung bei einer qualifizierten Mahnung und einer unbestrittenen Forderung zulässig. Sofern Sie das Musterschreiben an den Abofallenbetreiber gesandt haben, sind Sie bereits jetzt fein raus, denn darin haben Sie die Forderung bestritten.


  Falls Sie jedoch das Bestreiten der Forderung vergessen haben sollten, stellt sich die nächste Frage: Was bedeutet „qualifizierte Mahnung“ eigentlich?


  Bei einer qualifizierten Mahnung nach § 28a Abs. 1 Nr. 4 BDSG müssen alle nachfolgenden Voraussetzungen erfüllt sein:


  
    	
      Mindestens zweimalige schriftliche Mahnung

      Um von einer qualifizierten Mahnung sprechen zu können, muss der Abofallenbetreiber Sie zweimal schriftlich gemahnt haben. Hierbei ist unerheblich, ob die Mahnung auch als Mahnung bezeichnet wird. Es ist auch ausreichend, wenn Sie eine zweimalige schriftliche Zahlungsaufforderung 63erhalten haben. Entscheidend ist, dass Sie von der Firma zweimal klar darauf hingewiesen werden, dass eine fällige Forderung besteht. Die Fälligkeit der Forderung muss dabei nicht tatsächlich bestehen. Es reicht aus, wenn die Firma davon ausgeht, dass es sich um eine fällige Forderung handelt. Wichtig ist zudem, dass nur schriftliche Mahnungen eine Übermittlung rechtfertigen. Telefonische Mahnungen reichen hier nicht aus.
In welchem Abstand die schriftlichen Mahnungen erfolgen müssen, wird im Gesetz nicht geregelt. Es kann daher auch relativ kurz hintereinander gemahnt werden.
    


    	
      Karenzfrist von vier Wochen

      Doch warum ist in § 28a Abs. 1 Nr. 4b BDSG dann von vier Wochen die Rede? Diese Vierwochenfrist regelt ausschließlich die Zeit, die mindestens zwischen der ersten Mahnung und der Übermittlung liegen muss. Nach der ersten Mahnung kann eine Übermittlung daher erst nach Ablauf von vier Wochen erfolgen, sofern zuvor eine zweite schriftliche Mahnung durch die Betreiberfirma erfolgt ist.

    


    	
      Rechtzeitige Unterrichtung des Betroffenen von der bevorstehenden Übermittlung

      Eine Übermittlung an die SCHUFA oder andere Auskunfteien darf zudem nur dann erfolgen, wenn Sie zuvor durch den Gläubiger auf diese mögliche Übermittlung hingewiesen worden sind. Der Zweck besteht darin, dass Ihnen deutlich vor Augen geführt werden soll, dass der Gläubiger eine weitere Zahlungsverweigerung nicht duldet und neben dem Auslösen der zivilrechtlichen 64Verzugsfolgen nun eine Übermittlung der Forderungsdaten an die SCHUFA beabsichtigt.


      Diese zwingend vorgeschriebene Unterrichtung kann in einer der beiden schriftlichen Mahnungen oder aber in einem gesonderten Schreiben erfolgen, allerdings nicht vor der ersten Mahnung. Nicht zulässig ist zudem die Unterrichtung in den allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Inhaltlich muss die Unterrichtung zumindest folgende Angaben enthalten:

      
        	einen Hinweis darauf, dass sich der Abofallenbetreiber oder das Inkassobüro zu einer Übermittlung der Daten entschlossen hat und diese nun auch durchführen möchte,


        	die Auskunftei (z. B. SCHUFA), an welche die Daten übermittelt werden sollen,


        	die Daten, die an die Auskunftei übermittelt werden sollen,


        	die konkrete Forderung, auf die sich die Übermittlung beziehen soll, sowie


        	
          den beabsichtigten Zeitpunkt der Übermittlung.

          Diese Vorgaben sollen verhindern, dass eine bloße abstrakte Ankündigung erfolgt, man werde die Daten nun an eine Wirtschaftsauskunftei übermitteln. Der Betroffene, also Sie, soll erkennen können, was genau der Inhalt der zu übermittelnden Daten sein soll.

        

      

    


    	
      65Fehlendes Bestreiten der Forderung durch den Betroffenen

      Falls der Betroffene die Forderung bestritten hat, scheitert die Übermittlungsbefugnis. Deshalb sollte die Forderung dringend bereits nach Erhalt der ersten Rechnung gegenüber dem Abofallenbetreiber bestritten werden.
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      Da Abofallenbetreiber bei der Beauftragung einer Inkassofirma oder eines Rechtsanwalts meistens lediglich die der Forderung zugrunde liegenden Daten wie Name und Anschrift des „Kunden“ sowie die Rechnungs- und Mahnungsdaten übermitteln, bleibt ein Hinweis auf die bereits bestrittene Forderung meist aus. Aus diesem Grund sollte die Forderung auch gegenüber dem Inkassounternehmen noch einmal ausdrücklich bestritten werden.

    

  


  Möglichkeit der fristlosen Kündigung des Vertragsverhältnisses (Ziffer 5)


  Sofern das Vertragsverhältnis durch den Abofallenbetreiber aufgrund des Zahlungsverzugs fristlos gekündigt werden kann und der Betreiber Sie über die bevorstehende Übermittlung der Forderungsdaten an die SCHUFA unterrichtet hat, könnte eine Übermittlung nach § 28a Abs. 1 Nr. 5 BDSG zulässig sein.


  Hinsichtlich der zuvor erfolgten Unterrichtung verweise ich auf die Ausführungen oben. Außerdem müsste der Abofallenbetreiber das Vertragsverhältnis aufgrund des Zahlungsverzugs fristlos kündigen können. Da es meiner Meinung 66nach bereits an einem wirksamen Vertragsverhältnis fehlt, scheidet auch eine fristlose Kündigung desselben aus. Da der Abofallenbetreiber jedoch regelmäßig anderer Auffassung sein dürfte, sollte man sich hierauf nicht verlassen.


  Bei Ziffer 5 reicht die Möglichkeit der fristlosen Kündigung aus. Die Betreiberfirma muss hier die ansonsten erforderliche zweimalige Mahnung, die Beachtung der vierwöchigen Schonfrist sowie die rechtzeitige Unterrichtung nicht beachten.


  Es kann sich jedoch hierbei lediglich um Dauerschuldverhältnisse handeln, bei denen Sie zur regelmäßig widerkehrenden Zahlung verpflichtet sind. Aufgrund des Charakters des Abofallenvertrags – Zweijahresvertrag mit Verlängerung, falls nicht gekündigt wird – handelt es sich um ein solches Dauerschuldverhältnis, sofern man überhaupt von einem wirksamen Vertrag ausgehen mag. Bleibt also die Frage bestehen, unter welchen Voraussetzungen dieses Dauerschuldverhältnis seitens des Abofallenbetreibers gekündigt werden könnte.


  Dauerschuldverhältnisse können nach § 314 Abs. 1 BGB von jeder Seite fristlos gekündigt werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Ein wichtiger Grund liegt nach § 314 Abs. 1 S. 2 BGB dann vor, wenn dem kündigenden Teil unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der beiderseitigen Interessen die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis zur vereinbarten Beendigung oder bis zum Ablauf einer Kündigungsfrist nicht zugemutet werden kann. Hier käme allenfalls die Zahlungsverweigerung durch den Nutzer in Betracht, weshalb hinterfragt werden muss, ob die Zahlungsverweigerung 67einen wichtigen Grund darstellt, der den Abofallenbetreiber zu einer fristlosen Kündigung berechtigten würde.


  Grundsätzlich kann natürlich auch der Zahlungsverzug einen wichtigen Grund darstellen. Im Mietrecht zum Beispiel wäre dies der Fall, wenn der Mieter mit zwei aufeinanderfolgenden Mietzahlungen im Rückstand ist. Auf den Abofallenvertrag angewendet würde dies bedeuten, dass erst gekündigt werden könnte, wenn beide Jahresraten nicht beglichen werden und der Vertrag sich im dritten Jahr befinden würde. Nun ist der Abofallenvertrag jedoch kein Mietvertrag, sodass dies nicht herangezogen werden kann.


  Eine weitere Voraussetzung wäre , dass es dem Kostenfallenbetreiber unzumutbar wäre, den Vertrag bis zum Ende der Vertragslaufzeit fortzuführen. Bei einem derart geringen Betrag von meist unter 100 EUR dürfte es jedoch an diesem Tatbestandsmerkmal fehlen. Es ist kein Grund ersichtlich, weshalb es dem Betreiber der Kostenfalle unzumutbar wäre, den Vertrag nicht bis zum Ende durchzuführen. Zudem dürfte der Betreiber grundsätzlich kein Interesse an einer fristlosen Kündigung haben, will er sich doch eine Einnahmequelle auf Dauer sichern.


  Selbst wenn man dies alles bejahen würde, so müsste der Betreiber gemäß § 314 Abs. 2 BGB zunächst erfolglos gemahnt und somit um Abhilfe innerhalb einer gesetzten Frist gebeten haben. Dies könnte der Betreiber ohne Weiteres erfüllen. Die Abmahnung ist zudem entbehrlich, wenn Sie die Leistung ernsthaft und endgültig verweigert haben (gemäß § 323 Abs. 2 Nr. 1 BGB).


  68Folglich wäre der Abofallenbetreiber aufgrund der Regelung des § 28a Abs. 1 Nr. 5 BDSG grundsätzlich berechtigt, Ihre Daten an eine Auskunftei zu übermitteln. Allerdings nur dann, wenn die übrigen Voraussetzungen (Nichterbringung einer geschuldeten fälligen Forderung, Wahrung der berechtigten Interessen des Übermittelnden oder eines Dritten) vorliegen. Zudem müsste der Abofallenbetreiber Mitglied der SCHUFA sein, was in den meisten Fällen ausscheidet.


  Kein SCHUFA-Eintrag, wenn vorher alles richtig gemacht wurde


  Soweit Sie alles richtig gemacht und die bislang erteilten Ratschläge beherzigt haben, halte ich eine zulässige Übermittlung der Forderungsdaten an die SCHUFA für ausgeschlossen. Die Androhung des SCHUFA–Eintrags soll Sie lediglich einschüchtern. Dies auch vor dem Hintergrund, dass die Betreiberunternehmen für eine wirksame Übermittlung der Daten an die SCHUFA dort auch Mitglied sein müssten, was in keinem der mir bekannten Fälle der Fall ist.


  
    
      Auf den Punkt gebracht
    


    Nur wenn alle Voraussetzungen gleichzeitig vorliegen, darf eine Übermittlung der personenbezogenen Forderungsdaten an die SCHUFA überhaupt erst erfolgen. Sofern Sie das Musterschreiben an den Abofallenbetreiber versendet haben und auch gegenüber der Inkassofirma die Forderung noch einmal bestritten haben, kommt eine Übermittlung der Daten auf Grundlage des § 28a Abs. 1 Nr. 4 BDSG jedenfalls nicht in Betracht.

  


  69Forderung auch gegenüber Inkassounternehmen bestreiten


  Es kann aber passieren, dass der Betreiber der Kostenfalle dem Inkassounternehmen das Bestreiten der Forderung durch Sie nicht mit übermittelt hat. Daher sollten Sie die Forderung zusätzlich gegenüber dem Inkassounternehmen vorsorglich noch einmal bestreiten und eine Datenweitergabe an Auskunfteien ausdrücklich – außer in den gesetzlich zulässigen Fällen – untersagen.


  Hierzu können Sie gegenüber dem Inkassounternehmen folgendes Musterschreiben verwenden.


  
    Musterschreiben


    Max Mustermann


    Musterstraße 1


    12345 Musterstadt


    Inkassofirma XY


    Musterstr. 11


    54321 Testhausen


    Ort, Datum


    Ihre Rechnung/Zahlungsaufforderung/Mahnung vom xx.xx.xx


    Rechnungsnummer: xxx, Kundenummer: xxx


    Sehr geehrte Damen und Herren,


    ich nehme Bezug auf Ihr Schreiben vom xx.xx.xx und teile Ihnen mit, dass die Forderung bereits gegenüber Ihrer Auftraggeberin 70vollumfänglich bestritten wurde. Der guten Ordnung halber wird die Forderung auch Ihnen gegenüber noch einmal ausdrücklich bestritten. Es liegt kein wirksamer Vertrag vor, sodass auch keine Zahlungspflicht meinerseits besteht. Ich werde daher keinerlei Zahlung leisten und bitte, von weiteren Zahlungsaufforderungen Abstand zu nehmen, da diese auch zukünftig an meiner Zahlungsverweigerung nichts ändern werden.


    Zu Ihrer Androhung des SCHUFA-Eintrags erlaube ich mir auf Folgendes hinzuweisen:


    Ich habe zu keinem Zeitpunkt eine Einwilligung zur Übermittlung meiner Daten gegeben. Eine solche Einwilligung wird es auch zukünftig nicht geben. Hiermit untersage ich Ihnen ausdrücklich die Weitergabe meiner personenbezogenen Daten an die SCHUFA Holding AG, den Fraud Prevention Pool, andere Wirtschaftsauskunfteien oder sonstige Dritte.


    Weiterhin bedarf es der Voraussetzungen des § 28a Abs. 1 Nr. 1, Nr. 4a), d) BDSG, welche ebenfalls nicht vorliegen. Weder ist die Forderung durch ein rechtskräftiges oder für vorläufig vollstreckbar erklärtes Urteil festgestellt worden noch liegt ein Schuldtitel nach § 794 ZPO vor. Zudem ist die Forderung weder fällig noch wurde ich zweimal gemahnt noch ist die Forderung unbestritten.


    Ich habe Sie daher aufzufordern, bis zum


    xx.xx.xx


    hier eingehend schriftlich zu erklären, dass Sie es unterlassen, mich wegen der streitigen behaupteten Forderungen aus Ihrem Schreiben vom xx.xx.xx bei der Schutzgemeinschaft 71für allgemeine Kreditsicherung (SCHUFA) oder dem Fraud Prevention Pool zu melden, bevor Ihre Mandantin einen rechtskräftigen Titel über die behauptete Forderungen erwirkt hat.


    Sollten Sie oder Ihre Mandantin gleichwohl eine Meldung bei der SCHUFA oder beim Fraud Prevention Pool vornehmen, so kündige ich bereits jetzt an, dass ich den hieraus resultierenden Schaden vollumfänglich gegenüber Ihnen bzw. Ihrer Mandantin geltend machen werde.


    Mit freundlichen Grüßen


    Max Mustermann

  


  Damit sollte dem seriös arbeitenden Inkassounternehmen unmissverständlich klargemacht worden sein, dass es sich um eine bestrittene Forderung handelt und Sie sich gegen eine unberechtigte Meldung bei der SCHUFA zur Wehr setzen werden.


  Seriöse Inkassounternehmen werden hieraufhin antworten, dass selbstverständlich keine Datenübermittlung erfolgen wird. Eine Unterlassungserklärung stellt dies zwar nicht dar, sollte Sie aber ausreichend vor einer Übermittlung Ihrer Daten schützen.


  Ob Sie sodann den Unterlassungsanspruch weiter verfolgen (notfalls mit gerichtlicher Hilfe), muss im Einzelfall geprüft werden. Denn es kommt hier entscheidend auch darauf an, ob die Androhung rechtswidrig gewesen ist. Sie sollten auch nicht auf eigene Faust weitere Schritte versuchen, sondern eine geeignete Anwältin oder einen geeigneten Anwalt mit der Prüfung und Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs beauftragen.
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      72Da Abofallenbetreiber bei der Beauftragung eines Inkassounternehmens oder eines Rechtsanwalts meistens lediglich die der Forderung zugrunde liegenden Daten wie Name und Anschrift des „Kunden“ sowie die Rechnungs- und Mahnungsdaten übermitteln, bleibt ein Hinweis auf die bereits bestrittene Forderung meist aus. Da eine unbestrittene Forderung jedoch bei der SCHUFA gemeldet und somit zu einem negativen Eintrag führen kann, sollte die Forderung auch gegenüber dem Inkassounternehmen noch einmal ausdrücklich bestritten werden.


      Vorsichtig sollten Sie auch sein, wenn bereits ein Vollstreckungsbescheid gegen Sie ergangen ist, denn dieser kann eine Datenübermittlung an die SCHUFA rechtfertigen. Nach Erhalt eines Mahnbescheids sollten Sie daher rechtzeitig Widerspruch einlegen.

    

  


  Und was, wenn doch ein Eintrag erfolgt?


  Leider werden Sie vor einer trotzdem erfolgten Datenübermittlung nicht dadurch geschützt, dass die Datenübermittlung an sich unzulässig war. Wenn sich der Betreiber der Kostenfalle oder das Inkassobüro nicht an die gesetzlichen Vorgaben halten, so kann gleichwohl zunächst eine Datenübermittlung erfolgen. Bei Inkassobüros dürfte dies jedoch in der Regel nur bei unseriös arbeitenden Unternehmen der Fall sein oder aber, wenn auf Anschreiben des Inkassobüros nicht entsprechend reagiert wurde.


  73Da die SCHUFA die gemeldeten Forderungsdaten nicht auf ihre Richtigkeit hin überprüft, sondern sich auf die Zuverlässigkeit der Vertragspartner bei der Meldung verlässt, kann es zumindest für kurze Zeit zu einem gefürchteten SCHUFA-Eintrag kommen.


  Musterschreiben an die SCHUFA


  Da die Voraussetzungen für eine solche Datenübermittlung meiner Meinung nach jedoch nicht vorliegen, ist es ratsam, sich direkt an die SCHUFA zu wenden und dort um Löschung des Eintrags zu bitten. Die SCHUFA leitet sodann Ihren Löschungsantrag an die einmeldende Stelle mit der Bitte um weitere Veranlassung und Stellungnahme weiter. Sofern das einmeldende Unternehmen weiterhin Mitglied der SCHUFA bleiben möchte, wird es den fälschlicherweise vorgenommenen Eintrag gegenüber der SCHUFA zur Löschung freigeben.


  Sie können folgendes Musterschreiben verwenden, sofern es zu einem unberechtigten Eintrag gekommen sein sollte:


  
    Musterschreiben an die SCHUFA


    Max Mustermann


    Musterstr. 4


    12345 Musterstadt


    SCHUFA Holding AG


    Geschäftsstelle Hannover


    Günther-Wagner-Allee 17


    30177 Hannover


    74Musterstadt, 12.4.2012


    Löschung SCHUFA-Eintrag


    Sehr geehrte Damen und Herren,


    ich habe von der Firma Abzock & Co. eine Rechnung über einen angeblichen Vertragsschluss einer Abofalle erhalten.


    Auf die mir zugesandte Rechnung hin habe ich gegenüber der Firma Abzock & Co. die Forderung bestritten, den Vertrag angefochten, mein Widerrufsrecht ausgeübt und vieles mehr. Als Nachweis hierüber übersende ich Ihnen das damalige Schreiben an die Firma Abzock & Co.


    Nunmehr musste ich aufgrund … [zum Beispiel einer nicht ausgeführten Bestellung im Onlineshop xy oder eines Anrufes der Bank] feststellen, dass ich aufgrund dieser bestrittenen Rechnungsforderung einen Eintrag bei Ihnen habe. Mangels wirksamen Vertrags und mangels Vorliegens der gesetzlichen Voraussetzungen hätte eine Einmeldung an Sie rechtlich überhaupt nicht vorgenommen werden dürfen.


    Ich habe zu keinem Zeitpunkt eine Einwilligung zur Übermittlung meiner Daten gegeben. Eine solche Einwilligung wird es auch zukünftig nicht geben. Gegenüber der Firma Abzock & Co wurde ausweislich beiliegenden Schreibens ebenfalls bereits die Übermittlung der Daten untersagt.


    Eine gegen das BDSG verstoßende Übermittlung personenbezogener Daten stellt eine Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts dar, welches als „sonstiges Recht” i. S. d. § 823 Abs. 1 BGB auch durch § 1004 BGB geschützt ist, soweit nicht spezielle datenschutzrechtliche Bestimmungen vorgehen, BGH NJW 1984, 436; OLG Düsseldorf 75MMR 2007, 387, 388; vgl. Palandt/Sprau, BGB, 69. Aufl., § 823 Rdnr. 84).


    Ich muss eine Weitergabe meiner Daten an Sie auch nicht dulden, denn die Firma Abzock & Co ist zur Datenübermittlung nicht berechtigt. Eine Datenübermittlung würde nur in berechtigter Weise erfolgen, wenn ich hierzu entweder wirksam meine Einwilligung erklärt hätte (§§ 4 Abs. 1, 4a Abs. 1 BDSG) oder die Übermittlung durch § 28a Abs. 1 Nr. 1, Nr. 4a), d) BDSG gerechtfertigt wäre.


    Diese Voraussetzungen sind nicht erfüllt. Ich habe die Weitergabe von personenbezogenen Daten an Dritte untersagt. Ferner liegen die Voraussetzungen für eine Datenübermittlung nach § 28a Abs. 1 Nr. 1, Nr. 4a), d) BDSG nicht vor, denn eine Abwägung der widerstreitenden Interessen ergibt, dass mein schutzwürdiges Interesse an einer Unterlassung der Weitergabe das Interesse der Firma Abzock & Co wie auch etwaiger Dritter an einer Weitergabe überwiegt.


    Fraglich ist es bereits, ob eine Datenübermittlung an die SCHUFA-Holding AG oder andere Wirtschaftsinformationsdienste vor einer rechtskräftigen Entscheidung über die streitgegenständliche Forderung rechtmäßig ist, wenn der Betroffene Einwendungen geltend macht, die nicht offensichtlich unbegründet sind, und der Betroffene nicht bereits in der Vergangenheit unberechtigt die Zahlung verweigert oder unberechtigte Einwendungen geltend gemacht hat (vgl. hierzu OLG Düsseldorf MMR 2007, 387, 388; AG Elmshorn CR 2005, 641 [= MMR 2005, 870]).


    Gegen die Zulässigkeit der Datenübermittlung ist anzuführen, dass andernfalls jemand, der Rechte für sich in Anspruch nimmt, mit der Ankündigung einer SCHUFA-Meldung angesichts der großen Bedeutung des SCHUFA-Registers Druck ausüben und somit den Bedrohten zur Zahlung 76auch auf unberechtigte Forderungen bewegen könnte. Sinn des SCHUFA-Systems ist aber der Schutz der Wirtschaftsteilnehmer vor zahlungsunfähigen oder zahlungsunwilligen Schuldnern, nicht aber die Durchsetzung möglicherweise unberechtigter Forderungen.


    Den Gläubigern soll nicht eine allgemeine Drohkulisse zur Verfügung gestellt werden, bei der das SCHUFA-System zu reinen Inkassozwecken missbraucht werden würde.


    Eine SCHUFA-Meldung darf weiterhin nur bei vertragswidrigem Verhalten des Schuldners und nur nach Abwägung der betroffenen Interessen erfolgen. Dies führt in aller Regel und auch hier dazu, dass bestrittene Zahlungsverpflichtungen nicht gemeldet werden dürfen. Die sog. SCHUFA-MeIdung stellt einen schweren Eingriff in das Persönlichkeitsrecht des Betroffenen dar, sie kann ihn erheblich schädigen, indem sie seine Kreditwürdigkeit beeinträchtigt und ihm dadurch den Zugang zu vielen Bereichen des täglichen Wirtschaftslebens erschwert oder versperrt.


    Sie darf daher nicht erfolgen, wenn ein Anspruchsgegner seine Zahlungspflicht mit ernst zu nehmenden Argumenten streitet.


    Weiterhin bedarf es der Voraussetzungen des § 28a Abs. 1 Nr. 1, Nr. 4a), d) BDSG, welche ebenfalls nicht vorliegen. Weder ist die Forderung durch ein rechtskräftiges oder für vorläufig vollstreckbar erklärtes Urteil festgestellt worden noch liegt ein Schuldtitel nach § 794 ZPO vor. Zudem ist die Forderung weder fällig noch ist die Forderung unbestritten.


    Weiterhin dürfte die Zulässigkeit der Einmeldung daran scheitern, dass die Firma Abzock & Co kein Vertragspartner der SCHUFA ist.


    Ich bitte daher um schnellstmögliche Prüfung des Vorgangs sowie um unverzügliche Benachrichtigung der Vertragspartner 77über eine erfolgte Löschung/Rücknahme der Einmeldung.


    Weiterhin bitte ich sodann um Zusendung einer aktuellen Selbstauskunft nach § 34 BDSG.


    Mit freundlichen Grüßen


    Max Mustermann

  


  
    
      Auf den Punkt gebracht
    


    Selbst wenn ein SCHUFA-Eintrag erfolgen sollte, so ist dies noch nicht der Weltuntergang. Ein solcher Eintrag lässt sich in den vorliegenden Fällen meistens schnell wieder beseitigen und Ihre Bonität wiederherstellen.78

  


  79Wenn der gelbe Brief nach Hause kommt


  In den meisten Fällen dürfte sich die Sache damit erledigt haben. Aufgrund der bestehenden Verjährungsvorschriften im BGB müssen Sie jedoch damit rechnen, insgesamt drei Jahre lang mit Schreiben und weiteren Zahlungsaufforderungen oder gar gerichtlichen Maßnahmen belästigt zu werden. Dabei ist zu beachten, dass die Verjährungsfrist mit Ablauf des Jahres beginnt, in dem die Forderung entstanden ist. Sofern also eine Anmeldung am 03.01.2013 stattgefunden haben soll, beginnt die Verjährungsfrist erst am 31.12.2013 zu laufen. Die Verjährungsfrist dauert drei Jahre, weshalb der vermeintliche Anspruch erst am 31.12.2016 verjährt und ab dem 01.01.2017 nicht mehr erfolgreich geltend gemacht werden kann. Allerdings muss, falls nach diesem Tag gleichwohl ein gerichtliches Verfahren gegen Sie angestrengt wird, die Einrede der Verjährung ausdrücklich erhoben werden, da die Verjährung nicht von Amts wegen geprüft wird, sondern vom Anspruchsgegner als Einrede erhoben werden muss. Erst dann wird eine Klage wegen des möglichen Anspruchs aufgrund der Verjährung abgewiesen.


  Ist der Ihnen gegenüberstehende Abofallenbetreiber besonders hartnäckig und skrupellos oder einfach nur unwissend und überzieht er Sie mit einem gerichtlichen Mahnverfahren, dann sollten Sie wenigstens die groben Grundzüge des Mahnverfahrens kennen und auf einen Mahnbescheid entsprechend reagieren. Hierzu soll Ihnen im Folgenden ein kleiner Überblick über das Mahnverfahrens 80als solches und die entsprechenden Reaktionsmöglichkeiten helfen.


  Das Mahnverfahren im Überblick


  Das Mahnverfahren eignet sich für die Abofallenbetreiber hervorragend, denn in einem solchen Verfahren wird der Anspruch seitens des Gerichts nicht überprüft. Ein weiterer Vorteil des Mahnverfahrens gegenüber einem normalen Klageverfahren ist, dass es keiner mündlichen Verhandlung bedarf, ehe über den Anspruch entschieden wird. Das bedeutet, dass der Antragsteller möglicherweise viel schneller an sein Geld kommen könnte. Zudem ist das Mahnverfahren auch hinsichtlich der Gerichtskosten privilegiert und somit erheblich günstiger als ein Klageverfahren. Außerdem wird die ansonsten möglicherweise zunächst erforderliche Streitschlichtung nach § 15a EGZPO (Einführungsgesetz zur Zivilprozessordnung) vermieden. Danach müsste bei sogenannten Kleinstforderungen unterhalb von 750 Euro vor einer gerichtlichen Geltendmachung zunächst ein Schlichtungsverfahren durchgeführt werden, und erst nachdem dieses fruchtlos verlaufen ist, kann geklagt werden. Ein obligatorisches Schlichtungsverfahren ist derzeit in den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein gesetzlich vorgeschrieben, gilt aber nur dann, wenn beide Parteien in demselben Bundesland wohnen.


  Das Mahnverfahren beginnt mit der Antragstellung. Der Betreiber der Kostenfalle muss also bei dem für ihn zuständigen 81Mahngericht einen Antrag auf Erlass eines Mahnbescheids einreichen (§ 690 ZPO). Dabei muss er allerhand Angaben machen, die vom Rechtspfleger sodann auf offensichtliche Unrichtigkeiten und Unstimmigkeiten hin überprüft werden. Dies geht heutzutage weitgehend automatisiert. Sofern ein Fehler gefunden wurde, erhält der Antragsteller eine Monierung zugesandt, auf der aufgeschlüsselt ist, wo er seinen Antrag auf Erlass eines Mahnbescheids noch einmal nachbessern muss. Sofern dies dann geschieht oder der Antrag von vornherein stimmig war, erlässt das Mahngericht ohne weitere Prüfung den beantragten Mahnbescheid und stellt diesen dem Antragsgegner, also Ihnen, zu.


  Der Mahnbescheid kommt in einem gelben Umschlag mit Postzustellungsurkunde und wird seitens des Postdienstleisters in den Briefkasten eingelegt. Auf dem gelben Umschlag wird der Tag der Zustellung vermerkt. Dieses Datum ist für Ihr weiteres Vorgehen von großer Bedeutung, daher sollten Sie den Umschlag nicht wegwerfen.


  Der Mahnbescheid sieht dann wie folgt aus:
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  Mustermahnbescheid, Quelle: www.mahngerichte.de


  Auf der linken Seite stehen der Antragsteller und der Antragsgegner sowie unten die für den Mahnbescheid entstandenen Kosten. Auf der rechten Seite stehen die Angaben darüber, welche Ansprüche gegen Sie geltend 83gemacht werden (Hauptforderung, Nebenforderung, Zinsen und Kosten). Darunter teilt das Gericht noch einmal ausdrücklich mit, dass es den Anspruch nicht geprüft habe und Sie dies doch bitte übernehmen mögen.


  Das Kreuz an der richtigen Stelle zur rechten Zeit


  Wenn Ihre Überprüfung ergibt, dass der Anspruch nicht gerechtfertigt ist, wovon man aufgrund der obigen Ausführungen im Bereich der Kostenfallen ausgehen kann, so können Sie gegen den Mahnbescheid innerhalb von zwei Wochen Widerspruch einlegen. Dazu hat Ihnen das Mahngericht zusammen mit dem Mahnbescheid bereits ein Formular übersandt, das es Ihnen vereinfachen soll, das Rechtsmittel wirksam einzulegen. Sie müssen diesen Vordruck nicht zwingend nutzen, es erleichtert jedoch sowohl Ihnen als auch dem Gericht die Bearbeitung ungemein.


  Das mitgesandte Widerspruchsformular sieht wie folgt aus:
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  Musterwiderspruchsformular, Quelle: www.mahngerichte.de


  85Das Formular ist bereits weitestgehend mit den Daten aus dem Mahnverfahren ausgefüllt, sodass Sie nur noch das Datum (Zeile 1), das Kreuz bei „Ich widerspreche dem Anspruch insgesamt“ (Zeile 2) sowie Ihren Namen und Ihre Anschrift (Zeile 12) eintragen und das Ganze unterschreiben müssen. Alle anderen Angaben dürften in Ihrem Fall ohne Belang sein, es sei denn, Sie sind zwischenzeitlich umgezogen. Sofern Sie einen Rechtsanwalt mit der Einlegung des Widerspruchs beauftragen möchten, füllen Sie bitte nichts aus, sondern übergeben Sie dem Anwalt den gelben Umschlag, den Mahnbescheid und das Widerspruchsformular so, wie Sie es erhalten haben.


  Wenn Sie selbst Widerspruch einlegen möchten, wogegen überhaupt nichts spricht, müssen Sie das ausgefüllte und unterschriebene Widerspruchsformular an das Mahngericht zurücksenden. Hierbei können Sie auf das Einwurfeinschreiben zurückgreifen, da mit diesem der Zugang des Widerspruchs bei Gericht nachgewiesen werden kann. Sie können den Widerspruch auch vorab per Telefax an das Mahngericht übermitteln. Die Faxnummern des Mahngerichts finden Sie im Internet unter www.gerichte.org.


  Viele Abofallenbetreiber sind in Hessen ansässig; hier ist das zuständige Mahngericht das Amtsgericht Hünfeld, das Sie derzeit (Stand März 2013) unter http://www.ag-huenfeld.justiz.hessen.de/ finden. Die Faxnummer ist 06652 600-222. Dorthin können Sie das ausgefüllte Widerspruchsformular vorab faxen, sofern Ihnen auch das Mahngericht Hünfeld den Mahnbescheid geschickt hat. Bei allen anderen Mahngerichten ist der Widerspruch zwingend an diese zu senden, da andernfalls die Frist für den Widerspruch nicht gewahrt bleibt und Ihnen hieraus 86Rechtsnachteile wie der Erlass eines Vollstreckungsbescheids erwachsen können. Nach dem Faxen übersenden Sie das Formular noch per Einwurfeinschreiben an das Gericht.


  Bitte beachten Sie, dass Sie für den Widerspruch nur zwei Wochen nach Zustellung des Mahnbescheids Zeit haben. Sie müssen also sicherstellen, dass Ihr Widerspruch innerhalb dieser Frist beim zuständigen Mahngericht zugeht. Bei Übersendung per Post müssen Sie Postlaufzeiten mit einberechnen, sodass es sich empfiehlt, den Widerspruch unverzüglich nach Erhalt des Mahnbescheids einzulegen. Wenn Sie einen Anwalt beauftragen wollen, bedenken Sie zudem, dass Sie möglicherweise keinen Termin am Tag des Fristablaufs erhalten und somit eine rechtzeitige Terminvereinbarung notwendig ist.


  Und was kommt dann?


  Sie haben gegen den zugestellten Mahnbescheid fristgerecht Widerspruch eingelegt? Dann erhält der Antragsteller hierüber eine Nachricht seitens des Mahngerichts. Er hat nun die Möglichkeit, das Verfahren weiter zu betreiben, indem er die Abgabe des Verfahrens an das zuständige Amtsgericht beantragt und die weiteren Gerichtsgebühren einzahlt. Erst dann wird das Verfahren an das Amtsgericht zur Durchführung des streitigen Verfahrens abgegeben. Zuständig ist sodann das Amtsgericht am Wohnort des Beklagten, also bei Ihnen.


  87Meistens weitere Anschreiben


  An der Durchführung des streitigen Verfahrens haben die Betreiber der Kostenfallen jedoch meistens kein Interesse, da in einem solchen Verfahren zunächst weitere Gerichtsgebühren eingezahlt werden müssten (insgesamt sind 75 Euro an Gerichtskosten zu verauslagen, von denen bereits 23 Euro im Mahnverfahren eingezahlt wurden). Zudem müsste im Anschluss der Anspruch schlüssig begründet werden. Ihnen stünde es dann frei, dem Anspruch entgegenzutreten. Aufgrund des geringen Streitwerts von weniger als 600 Euro besteht zudem das Risiko, eine für den Abofallenbetreiber negative Entscheidung zu erhalten, gegen die er aufgrund der nicht erreichten Beschwerdesumme kein Rechtsmittel in der Hand hat, es sei denn, der erstinstanzliche Richter lässt die Berufung ausdrücklich zu.


  Aus diesen Gründen scheuen viele Kostenfallenbetreiber das weitere streitige, gerichtliche Verfahren und Sie werden mit weiteren Schreiben – meist von Inkassobüros – bombardiert, welche Sie doch noch zu einer Zahlung bewegen sollen.


  Muss ich hierauf reagieren?


  Hierauf ein klares Nein. Diese Schreiben können Sie getrost abheften und ignorieren. Dies sollten Sie auch tun, denn eine Reaktion kann Auswirkungen auf die Verjährung haben.


  Die dreijährige Verjährungsfrist kann nämlich auch unterbrochen oder gehemmt werden. Durch die Zustellung des Mahnbescheids wird die Verjährung gemäß § 204 Abs. 1 Nr. 3 BGB gehemmt. Nach § 209 BGB wird der Zeitraum, während dessen die Verjährung gehemmt ist, in die Verjährungsfrist 88nicht eingerechnet. Das bedeutet, dass während der Hemmung die Verjährungsfrist gestoppt ist und erst nach Ablauf der Hemmung weiterläuft. Die 3-Jahres-Frist wird dadurch weiter nach hinten hinausgezogen.


  Nach § 204 Abs. 2 BGB endet die Hemmung sechs Monate nach der letzten Verfahrenshandlung der Parteien, sprich sechs Monate nach Ihrem Widerspruch läuft die Verjährungsfrist weiter, es sei denn, Sie steigen nach Erhalt weiterer Briefe in Verhandlungen mit dem Abofallenbetreiber ein. Denn nach § 203 BGB wird die Verjährung bei Verhandlungen über den Anspruch oder die den Anspruch begründenden Umstände ebenfalls gehemmt und zwar so lange, bis Sie die Verhandlungen ernsthaft abbrechen.


  Für die Annahme von Verhandlungen reicht es aus, dass der Abofallenbetreiber seinen Anspruch Ihnen gegenüber erneut geltend macht, Ihnen mitteilt, auf welche Grundlage er diesen Anspruch stützt, und Sie daraufhin in einen Meinungsaustausch über den Anspruch oder seine tatsächliche Grundlage eintreten. Rechtsfolge wäre die Hemmung der Verjährungsfrist. Aus diesem Grund sollten Sie nach Ihrem Widerspruch auf weitere Schreiben nicht reagieren.


  
    [image: img]


    
      Nach Widerspruch gegen den Mahnbescheid sollten Sie wegen der Gefahr der Hemmung der Verjährung auf weitere Schreiben des Abofallenbetreibers oder dessen beauftragten Inkassobüros nicht mehr reagieren. Andernfalls könnte dies nachteilig für Sie im Hinblick auf eine mögliche Verjährung der vermeintlichen Ansprüche sein. Daher gilt: kein Kontakt mit dem Anspruchsteller oder seinen Vertretern.

    

  


  89Der zweite gelbe Brief: Anspruchsbegründung


  Aus den soeben genannten Gründen sollten Sie von einer weiteren Kontaktaufnahme oder gar schriftlichen Stellungnahme gegenüber dem Betreiber der Kostenfalle verzichten. Falls Ihnen allerdings seitens des Gerichts die Anspruchsbegründung zugestellt wird, müssen Sie wieder aktiv werden und reagieren.


  Die Anspruchsbegründung wird Ihnen wieder in einem gelben Umschlag nebst Zustellungsvermerk seitens des Gerichts zugestellt. Auch hier gilt zunächst die wichtige Frist von zwei Wochen, die aufgrund ihrer Eigenschaft als sogenannte Notfrist auch nicht verlängert werden kann. Innerhalb dieser Notfrist müssen Sie gegenüber dem Gericht Ihre Verteidigungsbereitschaft anzeigen. Die Einlegung des Widerspruchs gegen den Mahnbescheid reicht hier nicht aus, worauf Sie in den Hinweisen des Gerichts jedoch auch noch einmal deutlich aufmerksam gemacht werden.


  Bei den Amtsgerichten herrscht kein Anwaltszwang, daher können Sie sich auch selbst vertreten. Sofern Sie dies vorhaben, so müssen Sie gewisse Formalien und Fristen einhalten, da andernfalls der Prozess allein aus diesen Gründen verloren gehen kann. Daher rate ich Ihnen dringend an, sich nach Erhalt der Anspruchsbegründung so schnell wie möglich einen Anwalt zu suchen und diesen mit Ihrer Vertretung zu beauftragen.90


  91Rechtsprechung zu Abofallen im Überblick


  Im Folgenden möchte ich Ihnen eine kleine Auswahl an gerichtlichen Entscheidungen nebst deren Kurzbegründung aufzeigen. Aus dieser kleinen Auflistung ergibt sich, dass die jüngsten Entscheidungen mehrheitlich davon ausgehen, dass keine Zahlungsverpflichtung besteht.


  Zunächst jedoch sollen der Vollständigkeit halber auch die Entscheidungen genannt werden, die den Abofallenbetreibern recht gegeben haben.


  Urteile zugunsten der Abofallenbetreiber


  
    	AG Mettmann, Urteil vom 22.10.2008, Az. 25 C 254/08: Das Amtsgericht kam zu der Auffassung, dass ein wirksamer Vertrag geschlossen worden sei, der weder angefochten noch widerrufen werden könne.


    	AG Chemnitz, Urteil vom 12.08.2010, Az. 16 C 1107/10: Der Vertrag sei wirksam, wenn die Kosten für jedermann deutlich erkennbar seien und der Nutzer die Nutzungsbedingungen akzeptiert habe. (Allerdings handelte es sich hier um eine B2B-Plattform, die sich ausschließlich an Unternehmer richtete.)


    	AG Schweinfurt, Urteil vom 09.06.2011, Az. 10 C 1657/10: Auch das AG Schweinfurt kam zu der Auffassung, dass ein wirksamer, nicht anfechtbarer und nicht widerrufbarer Vertrag zustande gekommen sei.


    	92AG Detmold, Urteil vom 28.06.2011, Az. 7 C 1/11: Es handle sich um einen wirksamen Vertragsschluss. Der Beklagte habe nicht nachweisen können, dass der Anmeldebutton mit „kostenlos anmelden“ beschriftet gewesen sei. Das Gericht erkannte diesen Vortrag als erkennbar ins Blaue hinein und daher unbeachtlich und verurteilte den Nutzer zur Zahlung.

  


  Urteile zugunsten der Nutzer


  Andere Gerichte verneinen hingegen die Zahlungspflicht der Nutzer.


  
    	AG Frankfurt am Main, Urteil vom 23.03.2011, Az. 29 C 2583/10: Es bestehe keine Kostentragungspflicht des Nutzers, da Entgeltlichkeit nicht erwartet worden sei.


    	LG Berlin, Urteil vom 21.10.2011, Az. 50 S 143/10: Es bestehe keine Zahlungspflicht des Nutzers, wenn nicht deutlich erkennbar auf die Entgeltlichkeit des Angebots hingewiesen werde.


    	LG Mannheim, Urteil vom 14.1.2010, Az. 10 S 53/09: Es sei kein wirksamer Vertragsschluss zustande gekommen, da der Nutzer von einem kostenlosen Angebot ausgegangen sei und dieses auch als solches verstanden habe. Es sei eine objektive Auslegung der Willenserklärung erforderlich.


    	AG Osnabrück, Urteil vom 19.10.2010, Az. 66 C 83/10 (1), 66 C 83/10: Hier handle es sich um einen Betrug zum Nachteil des Nutzers. Die Kosten für die anwaltliche 93Abwehr dieser unberechtigten Forderung seien von dem Betreiber zu erstatten.


    	AG Schwelm, Urteil vom 07.10.2010, Az. 24 C 108/10: Es handle sich um einen versuchten Betrug seitens der Webseitenbetreiber, wenn eine unberechtigte Forderung anwaltlich beigetrieben werden solle. Der Betreiber täusche über die Kostenpflichtigkeit seines Angebots.


    	OLG Frankfurt a. M., Beschluss vom 17.12.2010 – 1 Ws 29/09 Abo-Falle: Es sei ein Betrug durch Betreiber möglich, wenn diese nicht hinreichend über die Kostenpflichtigkeit des Angebots aufklären.


    	LG Hamburg, Urteil vom 08.07.2010, Az. 327 O 634/09 Internet-Abodienste: Es liege kein Vertragsschluss, da auf Kostenpflichtigkeit nicht eindeutig hingewiesen worden sei. Das Urteil ist zudem interessant, weil es die Problematik der Landing Pages thematisiert. Dies sind die Seiten, auf die der Nutzer seitens der Abofallenbetreiber geführt wird, sofern er auf eine Google-Werbeanzeige klickt. Auf diesen ist in der Regel kein Hinweis auf eine Kostenpflichtigkeit vorhanden.

  


  Trotz der Urteile, die eine Kostenpflichtigkeit bejahen, häufen sich die Urteile, die vom Gegenteil ausgehen. Die Chancen auf ein günstiges Urteil erhöhen sich ungemein, wenn man nicht nur die Zahlung verweigert, sondern zudem den Vertrag angefochten und widerrufen hat und zudem Beweise gesichert hat, die in einem möglichen gerichtlichen Verfahren vorgelegt werden können.94


  95Was kann ich noch unternehmen?


  Es stellt sich unweigerlich die Frage, was alles unternommen werden kann, um die Chancen in einem gerichtlichen Verfahren zu erhöhen.


  Strafanzeige erstatten


  Hierzu gehört zum Beispiel die Erstattung einer Strafanzeige. Wie die bereits aufgezeigten Urteile belegen, gehen einige Gerichte davon aus, dass es sich bei dem Betreiben einer Abofalle um einen versuchten Betrug handeln kann. Dies wird auch durch die jüngsten strafrechtlichen Verurteilungen deutlich. So hatte das Landgericht Osnabrück am 17.02.2012, Az. 15 KLs 35/09 die Betreiber zu Bewährungsstrafen verurteilt. In einem weiteren Verfahren vor dem Landgericht Darmstadt, das die Anklage und damit die Eröffnung des Hauptverfahrens mit Beschluss vom 20.03.2012 zugelassen hat (Az. der Staatsanwaltschaft 720 Js 31889/09), müssen sich die Betreiber der Abofalle ebenfalls wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betrugs vor Gericht verantworten.


  Je mehr Strafanzeigen bei den Staatsanwaltschaften gegen die jeweiligen Betreiber der Abofallen eingehen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch tatsächlich Ermittlungen aufgenommen werden und es zu einer Anklage kommt.


  Eine Strafanzeige bedarf keiner besonderen Form. Sie muss jedoch gewisse Angaben enthalten, damit die Staatsanwaltschaft entsprechend tätig werden kann.


  96Inhaltliche Mindestangaben


  Aus der Strafanzeige muss ersichtlich sein,


  
    	wer der Anzeigende ist und


    	welcher Lebenssachverhalt der Anzeige zugrunde liegt.

  


  Eventuell sollte bzw. muss zudem ein Strafantrag gestellt werden, da einige Delikte sogenannte Antragsdelikte sind und daher nur auf Antrag des Geschädigten oder anderer hierzu Berechtigter verfolgt werden. Bei den bei Abofallen im Raum stehenden Delikten ist dies meistens nicht der Fall; gleichwohl sollte aus reiner Vorsicht ein eventuell notwendiger Strafantrag gestellt werden.


  Zudem muss ersichtlich sein,


  
    	gegen wen sich die Strafanzeige richtet und


    	aus welchen rechtlichen Gründen diese erfolgt.

  


  Bei der Angabe des Abofallenbetreibers können Sie jedoch auch die Strafanzeige gegen Unbekannt richten, da den Nutzern in den meisten Fällen der wahre Betreiber namentlich nicht bekannt sein dürfte. Zudem gelangen Sie so nicht so leicht in den Bereich der falschen Verdächtigung. Sofern Sie in der Strafanzeige jemanden namentlich als Täter benennen, sollte Sie dies auch nachweisen können.


  Hinsichtlich der Gründe, aus denen die Strafanzeige erstattet wird, können Sie es sich ebenfalls relativ leicht machen und sie „aus allen rechtlichen Gründen“ erstatten.


  
    97Musterstrafanzeige


    Max Mustermann


    Musterstr. 12


    12345 Musterstadt


    An die Staatsanwaltschaft


    Bei dem Landgericht Musterstadt


    Musterstr. 44


    12345 Musterstadt


    Musterstadt, 01.01.2013


    Strafanzeige gegen Unbekannt


    Sehr geehrte Damen und Herren,


    hiermit erstatte ich Strafanzeige aus allen rechtlichen Gründen gegen Unbekannt. Vorsorglich stelle ich zugleich einen etwaig erforderlichen Strafantrag.


    Sachverhalt:


    Am 22.12.2012 erhielt ich von der Firma Abzock & Co eine Rechnung über 96,00 Euro. Darin wird behauptet, ich hätte mich kostenpflichtig auf der Seite www.ichwilldeingeld.de angemeldet. Eine solche kostenpflichtige Anmeldung habe ich jedoch nicht vorgenommen [oder: Bei der Nutzung der Internetseite www.ichwilldeingeld.de ist es mir nicht aufgefallen, dass es sich um ein kostenpflichtiges Angebot handelt.] Die Internetseite ist meiner Meinung nach darauf ausgelegt, dass man auf ein vermeintlich kostenloses Angebot hereinfällt und sich arglos anmeldet. Erst im Nachhinein 98entpuppt sich das Angebot als kostenpflichtiges Abo. Ich fühle mich hierüber getäuscht. Eine Zahlung an die Firma Abzock & Co habe ich [nicht] vorgenommen. Den vermeintlichen Vertrag habe ich angefochten und widerrufen. Die Firma möchte dennoch weiterhin Geld von mir haben.


    Sofern Sie hierin den Anfangsverdacht einer Straftat sehen, bitte ich Sie, die Ermittlungen aufzunehmen und mir das Aktenzeichen mitzuteilen.


    Die erforderlichen Unterlagen (Rechnung, Screenshot der Internetseite, E-Mail-Verkehr mit der Firma Abzock & Co etc.) füge ich diesem Schreiben bei. Für weitere Fragen stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.


    Mit freundlichen Grüßen


    Max Mustermann

  


  Die Polizei, dein Freund und Helfer


  Sie müssen die Strafanzeige nicht selbst fertigen. Sie können zu einer beliebigen Polizeidienststelle gehen und dort die Anzeige aufnehmen lassen. Sofern es auch objektiv um den Verdacht einer Straftat geht, ist die Polizei verpflichtet, die Strafanzeige entgegenzunehmen. Dies ergibt sich aus § 158 Abs. 1 StPO. Danach können Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft, den Amtsgerichten oder der Polizei aufgegeben werden.


  Die Polizei nimmt den Vorfall auf und fertigt für Sie die Strafanzeige, die Sie dann nur noch unterschreiben müssen. Dann wird die Strafanzeige an die zuständige Behörde für die weiteren Ermittlungen weitergeleitet.


  99Mittlerweile bieten viele Polizeidienststellen auch die Möglichkeit, eine Online-Strafanzeige zu fertigen und zu übermitteln. Ob auch Ihre Polizei hier schon ein solches Online-Formular bereithält, erfahren Sie im Internet.


  Beweise frühzeitig sichern


  Um für die Ermittlungsbehörden, aber auch für ein mögliches zivilrechtliches Verfahren genügend Unterlagen zur Verfügung zu haben, die sowohl Ihre Rechtsauffassung als auch Ihren Tatsachenvortrag stützen und beweisen, sollten Sie so früh wie nur möglich Beweise sichern. Am besten beginnen Sie damit sofort nach Erhalt der fraglichen Rechnung bzw. Mahnung, also zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie das erste Mal in Erfahrung gebracht haben, dass irgendetwas falsch gelaufen ist und Sie statt der kostenlosen Seite eine vermeintlich kostenpflichtige Seite aufgesucht und sich angemeldet haben sollen.


  Bildschirmausdruck fertigen


  Zu den wichtigsten Beweisen gehören Bildschirmausdrucke. Insbesondere sollten Sie einen Bildschirmausdruck der Seite machen, die Sie damals aufgesucht hatten, sofern Sie sich noch an die genaue Bezeichnung erinnern können. Weiterhin machen Sie einen Bildschirmausdruck von der Seite, die Sie angeblich besucht haben und auf welcher der Vertrag zustande gekommen sein soll. Diese Seite wird Ihnen seitens des Abofallenbetreibers in der Rechnung bzw. Mahnung genannt. Dort ist insbesondere interessant, wie die Startseite des Angebots aufgemacht ist. Sind Hinweise 100auf eine Kostenpflichtigkeit zu finden, und wenn ja, wo sind diese angebracht (Sternchenhinweis, AGB …)?


  Sofern auf der Seite ein Impressum angebracht ist, sollten Sie auch hiervon einen Bildschirmausdruck fertigen, ebenso von den möglicherweise vorhandenen AGB (oder Nutzungsbedingungen) und der Widerrufsbelehrung.


  Doch wie erstellt man Bildschirmfotos?


  Eine Möglichkeit ist, einfach auf der Tatstatur die Taste „Druck“ zu betätigen. Zunächst scheint es so, als sei nichts passiert. Doch der aktuelle Bildschirm wurde in die Zwischenablage kopiert. Danach öffnen Sie ein neues Word-Dokument und fügen den soeben erstellten Bildschirmausdruck mit der Tastenkombination „Strg+v“ in das aktuelle Dokument ein. Schon müsste der Screenshot in dem Worddokument erscheinen. Sofern Sie lediglich ein bestimmtes Fenster ausdrucken wollen, geht dies mit der Tastenkombination „Alt+Druck“.


  
    [image: img]


    
      Tipp:


      Wenn Sie, bevor Sie den Screenshot anfertigen, mit der Maus unten rechts über die Uhrzeitanzeige fahren und dort verweilen, so öffnet sich zusätzlich das aktuelle Datum. Wenn Sie jetzt die Taste „Druck“ betätigen, wird automatisch auch das aktuelle Datum des Screenshots mit aufgenommen, was später den Anscheinsbeweis dafür erbringen kann, dass der Screenshot auch tatsächlich von diesem Datum stammt.

    

  


  101Wenn Sie ein neueres Windows-Betriebssystem (ab Windows 7) haben, können Sie sich auch des Programms Snipping Tool bedienen. Im Suchfeld des Startmenüs einfach nach „snip“ suchen, schon erscheint als Ergebnis das Snipping Tool, dessen Funktionsweise eigentlich selbsterklärend ist. Andernfalls suchen Sie im Internet nach einer der vielzähligen Snipping-Tool-Anleitungen.


  Alle Screenshots sollten Sie entweder als Bilddatei (jpg oder tiff) oder, wenn Sie die Screenshots in ein Textverarbeitungsprogramm wie Word gespeichert haben, dann von dort als PDF-Datei speichern. Dafür gehen Sie auf „Datei speichern unter –“ und wählen dort PDF aus. Sollte bei Ihnen eine PDF-Speicherung noch nicht möglich sein, laden Sie sich das kostenlose Add-in für Microsoft Office 2007 und später: „Speichern unter – PDF oder XPS“ von Microsoft herunter. Und schon können Sie Worddokumente auch als PDF-Datei speichern. Selbstverständlich können Sie auch freie Software wie zum Beispiel OpenOffice oder LibreOffice verwenden, die von Haus aus die Speicherung von PDF-Dateien zulassen.


  E-Mail-Verkehr speichern, aber richtig


  Zudem sollten Sie jeden E-Mail-Verkehr speichern. Als Allererstes bedeutet „speichern“ nicht „ausdrucken und E-Mail löschen“! Die ausgedruckte E-Mail eignet sich zwar zum Lesen gut, aber die eigentliche E-Mail ist die elektronische Datei, die nach der Zivilprozessordnung auch als Beweis vorgelegt werden kann und muss. Zudem enthält die elektronische Version der E-Mail zusätzliche Angaben im sogenannten Header, die beim einfachen Ausdruck nicht 102mit ausgedruckt werden und somit verloren gehen können. In diesem Header stehen die Informationen, wann die E-Mail von wem zu welchem Zeitpunkt gesandt wurde, von welchem Rechner aus sie versendet wurde und von welchen E-Mail-Servern sie entgegengenommen und weitergeleitet wurde. Diese Informationen sind nicht nur für ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wichtig, sondern können zudem für die Frage des Zugangs der E-Mail von entscheidender Bedeutung sein.


  Doch wie speichert man E-Mails richtig? Richtig und korrekt wäre es, wenn Sie eine revisionssichere E-Mail-Archivierung hätten, die alle ein- und ausgehenden E-Mails veränderungssicher speichert, bevor Sie sie überhaupt zu Gesicht bekommen. Nur damit wäre beweissicher nachgewiesen, dass die E-Mail einen bestimmten Inhalt hatte. Zudem wäre ein Zeitstempel angebracht, der einen zeitlichen Nachweis führen kann.


  Nachdem aber wohl die wenigsten privaten Haushalte bereits eine E-Mail-Archivierungslösung installiert haben, können Sie sich lediglich damit behelfen, dass Sie die gesendeten und empfangenen E-Mails zunächst einmal als .eml- oder .msg-Datei und zusätzlich als PDF-Datei speichern. Die Speicherung als .eml (electronic mail) oder als msg (Outlook-message-Datei) hilft zunächst, dass die E-Mail nicht versehentlich gelöscht wird. Zudem werden hier die wichtigen Header-Informationen mit gespeichert. Der Ausdruck als PDF-Datei soll später zudem den Nachweis über den damaligen Inhalt der E-Mail führen. Zwar könnte rein theoretisch die E-Mail auch vor dem Ausdruck von Ihnen verändert worden sein, jedoch wird beim Speichern als PDF-Datei zumindest diese veränderungssicher gespeichert. 103Ein nachträgliches Verändern der PDF-Datei ist nur noch schwer möglich und kann außerdem von der Forensikabteilung der Polizei erkannt und auch von einem Sachverständigen aufgedeckt werden.


  
    [image: img]


    
      E-Mails sollten zu Beweiszwecken nicht einfach nur ausgedruckt, sondern als „.eml“ oder „.msg“ Datei und als PDF-Datei gespeichert werden. Damit stellt man zumindest minimal sicher, dass die E-Mail auch noch den Inhalt hat, den sie beim Versand bzw. Empfang hatte.

    

  


  Sollten Sie aufgrund der bislang gemachten Erfahrung doch eine einfache E-Mail-Archivierung bei sich zu Hause einführen wollen, um eine noch bessere Nachweisbarkeit für die Zukunft zu haben, können Sie sich zum Beispiel der derzeit kostenlosen Software „Mailstore Home“ bedienen. Damit können Sie alle Ihre E-Mails zukünftig beweis- und veränderungssicher speichern lassen.


  Was sonst noch zu tun ist


  Wesentlich wichtiger können Zeugen werden. Zeigen Sie E-Mails, die Sie versenden, Familienmitgliedern, Freunden oder Bekannten und schicken Sie sie in deren Beisein ab. Sofern Sie Briefe wie die hier behandelten Musterschreiben versenden, lassen Sie diese durch einen Zeugen zunächst lesen, dann von diesem in den Briefumschlag legen und zur Post bringen. Danach sollte der Zeuge am selben Tag noch eine eidesstattliche Versicherung fertigen und unterzeichnen, 104die als Anlage Ihrer Kopie des versendeten Dokuments beigefügt werden kann. Die eidesstattliche Versicherung sollte in etwa wie folgt aussehen:


  
    Eidesstattliche Versicherung


    Über die Bedeutung einer zur Vorlage bei Gericht bestimmten eidesstattlichen Versicherung und die strafrechtlichen Folgen vorsätzlich und fahrlässiger unrichtiger Angaben, namentlich über die Strafandrohung gemäß § 156 StGB bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe oder Geldstrafe bei vorsätzlicher Tat bzw. gemäß § 163 Abs. 1 StGB bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe oder Geldstrafe bei fahrlässiger Begehung, belehrt, erkläre ich, Monika Musterfrau, Musterstr. 11, 12345 Musterstadt, Nachfolgendes an Eides statt:


    Ich habe am 01.02.2013 anliegendes Schreiben mit insgesamt 4 Seiten selbst gelesen, auf jeder Seite der Kopie unterzeichnet und die Übereinstimmung mit dem Original festgestellt. Das Original des Schreibens habe ich sodann in einen Briefumschlag gesteckt und diesen verschlossen. Den verschlossenen Briefumschlag habe ich sodann am selben Tag um 16:43 Uhr bei der Postfiliale Musterstadt, Musterstr. 55 zur Zustellung aufgegeben. Die mir ausgehändigte Sendungsquittung hatte die Sendungsnummer 67899465377DE, welche ebenfalls dieser Erklärung beigefügt ist.


    Musterstadt, 01.02.2013


    Monika Mustermann

  


  105Wie kann ich mich zukünftig vor solchen Fallen schützen?


  Einmal in eine Abofalle geraten, stellt sich unweigerlich die Frage, wie man sich vor weiteren Fallenstellern schützen kann. Zunächst einmal die ernüchternde Antwort: Wenn Sie jemand betrügen möchte, dann wird es ihm auch in einer Vielzahl der Fälle gelingen.


  Doch wenn Sie im Internet stets vorsichtig mit Ihren personenbezogenen Daten sind, ist bereits viel gewonnen. Open-Source-Software, Routenplanungen, Rezepte etc. gibt es zuhauf kostenlos im Internet zu finden. Wenn eine Internetseite für den Zugang zu solchen kostenfreien Programmen oder Dienstleistungen Ihre personenbezogenen Daten wie Name und Anschrift verlangt, sollten Sie hellhörig werden. Wenn dies doch einmal berechtigt der Fall sein sollte, sollten Sie von jedem Schritt der Bestellung einen Bildschirmausdruck machen, sodass Sie später nachweisen können, dass es sich tatsächlich um ein kostenloses Angebot gehandelt hatte.


  Einrichtung eine Antivirenprogramms


  Zudem können Sie aktuelle Antivirensoftware einsetzen. Die meist kostenpflichtigen Antivirenprogramme wie zum Beispiel von G-Data oder Avira Internet Security schützen Ihren Internetbrowser und somit auch Sie vor dem ungewollten Aufruf solcher Abofallenseiten. Sobald Sie eine verdächtige Seite aufrufen möchten, erscheint eine Warnseite anstelle der aufgerufenen Internetseite. Spätestens 106jetzt sollten Sie von dem Angebot des Betreibers Abstand nehmen und nach anderen Angeboten im Internet suchen.


  WOT und andere


  Ebenfalls kostenlos sind Tools wie zum Beispiel WOT. „WOT“ steht für „Web of Trust“, das ist eine Gemeinschaft von Internetnutzern. Diese stellt ein Tool zur Verfügung, das den jeweils verwendeten Browser erweitert. Diese Add-ons stehen für alle gängigen Browser unter der Internetadresse www.mywot.com zum Download bereit. Einmal installiert, warnt das Add-on beim Besuch verdächtiger Seiten und lässt Ihnen die Wahl, ob Sie die Bewertungen anderer Nutzer für diese Seite ansehen, die Seite dennoch besuchen oder die Seite doch lieber verlassen möchten.


  Bitte beachten Sie jedoch, dass diese Warnung allein auf Bewertungen anderer Nutzer basiert. Sofern es sich also um eine brandneue Abofalle handelt, könnte es sein, dass keinerlei Warnung erfolgt, da es noch keine Erfahrungswerte gibt. Auch sind die Bewertungen natürlich sehr subjektiv, was dazu führen kann, dass eine Internetseite, die völlig rechtskonform und keine Abofalle ist, gleichwohl mit einer Warnung gekennzeichnet wird, sofern es negative Benutzerbewertungen zu dieser Seite gibt. Aber für einen ersten Anhaltspunkt ist die Einrichtung dieses Add-ons sicherlich nicht schlecht und kann dazu beitragen, Sie vor ungewollten Vertragsabschlüssen zu schützen. Zudem können Sie zu jeder Warnung auf der Seite www.mywot.com nachlesen, weshalb die negative Bewertung abgegeben wurde.


  107Vertraue niemandem im Internet


  Natürlich hilft es auch, ein gesundes Misstrauen im Internet an den Tag zu legen. Hellhörig sollten Sie immer dann werden, wenn jemand Ihren Namen und Ihre Anschrift oder Ihre E-Mail-Adresse verlangt. Wenn Sie die Tipps in diesem Buch beherzigen, sollte zumindest zukünftig die Gefahr, in eine Abofalle zu geraten, erheblich minimiert werden können.


  Hilft mir die Button-Lösung zukünftig weiter?


  Da auch der Gesetzgeber erkannt hat, dass Internetnutzer unberechtigterweise mit Forderungen von Abofallenbetreibern überzogen werden, hat er mit Wirkung zum 01.08.2012 das „Gesetz zur Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuches zum besseren Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher vor Kostenfallen im elektronischen Geschäftsverkehr“ auf den Weg gebracht. Kernstück dieser neuen Regelung ist die sogenannte Button-Lösung. Danach soll ein Vertrag, der im Internet geschlossen wird, nur dann zustande kommen, wenn der Verbraucher mit seiner Bestellung ausdrücklich bestätigt, dass er sich zu einer Zahlung verpflichtet. Wenn die Bestellung über einen Button erfolgt, muss die Beschriftung dieser Schaltfläche unmissverständlich auf die Zahlungspflicht hinweisen. Der Gesetzgeber sieht einen solchen unmissverständlichen Hinweis nach dem nunmehr geltenden § 312g Abs. 3 BGB nur dann als gegeben, wenn der Button gut lesbar und mit 108nichts anderem als den Worten „Zahlungspflichtig bestellen“ oder mit einer anderen entsprechend deutlichen Formulierung beschriftet ist.


  Eine ordnungsgemäße Bestellseite müsste demnach für einen wirksamen Vertragsschluss wie folgt gestaltet sein:


  
    Musterseite finale Bestellung


    Bestellung aufgeben


    Vor dem Absenden Ihrer Bestellung haben Sie hier die Möglichkeit, die von Ihnen eingegebenen Daten und Artikel zu korrigieren. Den Bestellvorgang können Sie jederzeit durch Schließen des Browser-Fensters beenden oder durch Drücken des Bestellen-Buttons abschließen.


    
      
        
        
      

      
        	
          Versandadresse (bearbeiten)


          Max Mustermann


          Musterstr. 11


          12345 Musterstadt

        

        	
          Rechnungsadresse (bearbeiten)


          Max Mustermann


          Musterstr. 11


          12345 Musterstadt

        
      

    


    Zahlungsweise (bearbeiten)


    Vorkasse


    Ich habe die AGB des Anbieters gelesen und erkläre mit dem Absenden der Bestellung mein Einverständnis. Die Widerrufsbelehrung habe ich zur Kenntnis genommen.


    
      
        
        
        
        
      

      
        	
          Artikel

        

        	
          Einzelpreis

        

        	
          Anzahl

        

        	
          Preis

        
      


      
        	
          Zugang zur Abofalle xy


          Wesentliche Merkmale der Ware: Sie erhalten Zugang zu ansonsten kostenlosen Software oder anderen Dienstleistungen

        

        	
          8,00 €

        

        	
          12

        

        	
          96,00 €

        
      


      
        	

        	
          109Zwischensumme

        

        	
          96,00 €

        
      


      
        	

        	
          Enthalten 19 % MwSt.:

        

        	
          15,33 €

        
      


      
        	

        	
          Gesamtpreis inkl. MwSt.

        

        	
          96,00 €

        
      


      
        	

        	
          Zahlungspflichtig bestellen

        
      

    

  


  Nur wenn die Informationen über den Preis wie dargestellt in unmittelbarer Näher zum Bestellbutton bereitgehalten werden, kommt nach dem Willen des Gesetzgebers ein wirksamer Vertrag zustande.


  Neue Masche 1: die B2B-Plattform


  Die Abofallenbetreiber haben sich aufgrund der Button-Lösung und des bestehenden Widerrufsrechts für Verbraucher nunmehr darauf spezialisiert, ihre Angebote nur noch im sogenannten Business-to-Business-Bereich (B2B) anzubieten. Das bedeutet, dass sich die Seiten nur noch an Unternehmen und Händler richten sollen. Dies ist selbstverständlich auf den ersten Blick nicht erkennbar. Auf den ersten Blick wird darin dem Verbraucher suggeriert, dass er dort direkt bei Großhändlern, Herstellern und Lieferanten günstig Ware beziehen kann. Dabei werden die unterschiedlichsten Warengruppen angeboten: Von Büromaterial über Elektrogeräte, Telekommunikation, Nahrungsmittel und Bekleidung ist alles vorhanden, was das Verbraucherherz höher schlagen lässt. Es wird damit geworben, dass man bis zu 60 % sparen könne. Welcher Kunde möchte 110das nicht? Also erstellt er sodann einen Account bei dem vermeintlichen Schnäppchenanbieter.


  Bei der Anmeldung steht zwar geschrieben, dass die Nutzung der Plattform ausschließlich für Firmen, Gewerbetreibende, Handwerksbetriebe, Vereine oder Behörden und selbstständige Freiberufler bestimmt sei. Dies hindert viele jedoch nicht, sich dennoch anzumelden, da man nach der Anmeldung sofortigen Zugang zur Datenbank des Anbieters erhalten soll, auf der man mehr als 10.000 Produkte bis zu 60 % günstiger einkaufen könne. Rechts neben dem Anmeldeformular prangt sodann auch noch einmal ein dickes Logo mit „bis zu 60 % sparen“. Darunter erscheint noch ein kurzer Hinweis, dass die Angebote nur für Gewerbetreibende seien. Ja, das hatte man ja schon oben gelesen. Also nichts wie los mit der Anmeldung. Zwar wird die Angabe einer Firma gefordert. Sofern man dieses Feld indes auslässt, gelingt einem trotz allem eine Anmeldung. Da Freiberufler (zum Beispiel Zahnärzte und Rechtsanwälte) keine Firma im Sinne des Handelsgesetzbuches führen, hat man sich bei dem Betreiber wohl dazu entschlossen, ein solches Feld zwar vorzusehen, es muss aber nicht zwingend ausgefüllt werden.


  Nun noch schnell die AGB und den gewerblichen Nutzungsstatus bestätigt und auf den Button „Jetzt anmelden“ klicken – schon ist der Zugang zum Schlaraffenland der billigen Preise eröffnet. Doch Vorsicht! Die Hinweise im Kasten „Information“ oder Ähnliches rechts neben der Anmeldung haben Sie jetzt vermutlich überlesen. Auch den Kostenhinweis in den AGB haben Sie, wie so oft, nicht wahrgenommen und trotzdem die AGB bestätigt? Das kann Sie nun teuer zu stehen kommen. Zum einen haben 111Sie ein Jahresabo über den Zugang in Höhe von knapp 240 Euro abgeschlossen. Zum anderen haben Sie bestätigt, dass Sie zu dem jeweiligen Nutzerkreis, hier gewerbliche Kunden, gehören.


  Diesen Umstand machen sich die Betreiber zunutze, da das Widerrufsrecht ausweislich § 312d Abs. 1 BGB nur dem Verbraucher zusteht. Wer Verbraucher ist, ist in § 13 BGB geregelt. Danach ist Verbraucher jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. Demgegenüber ist der Unternehmer in § 14 BGB geregelt. Danach ist der Unternehmer eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handelt.


  Doch wer muss beweisen, ob ein Verbraucher oder ein Unternehmer gehandelt hat? Grundsätzlich gilt im deutschen Zivilrecht, dass derjenige etwas beweisen muss, dem das zu Beweisende nützlich ist. Im vorliegenden Fall muss, da die Unternehmereigenschaft des Kunden das Widerrufsrecht ausschließt, der Abofallenbetreiber beweisen, dass der Kunde auch tatsächlich Unternehmer im Sinne des § 14 BGB ist. Bei der Anmeldung hat der Kunde dies aber ausdrücklich bestätigt. Er hat bestätigt, dass er Unternehmer und nicht Verbraucher sei.


  Nun hat der Bundesgerichtshof mit Urteil vom 22.12.2004 – Az. VIII ZR 91/04 bereits entschieden, dass sich ein Verbraucher, der sich bewusst als Unternehmer ausgibt, später auch daran festhalten lassen muss. In dem von BGH zu entscheidenden Fall hatte ein Verbraucher jedoch bewusst 112über seine Verbrauchereigenschaft getäuscht und sich als Unternehmer ausgegeben. Der BGH hat diesem sodann den Rückgriff auf diverse verbraucherschützenden Normen verwehrt. Der Bundesgerichtshof bezog sich hier auch auf die Gesetzesbegründung, in welcher die Bundesregierung zu dieser Vorschrift ausgeführt hat, dass es für die Einordnung eines Vertrags als Verbrauchergeschäft entscheidend auf die erkennbaren Umstände des Geschäfts ankomme; könne die leistungspflichtige Partei (hier der Abofallenbetreiber) auch bei Berücksichtigung sämtlicher Umstände nicht erkennen, dass ein Geschäft nach dem Willen des Leistungsempfängers (hier des sich anmeldenden Kunden) weder seiner beruflichen noch seiner gewerblichen Tätigkeit dienen solle, so müsse das Geschäft ohne Rücksicht auf die tatsächlichen Absichten des Leistungsempfängers so eingeordnet werden, wie es sich nach den Umständen darstelle (Bundestags-Drucksache 10/504, S. 79).


  Doch genau hierin könnte der Gesetzgeber einen Ausweg für die vermeintlichen Unternehmer aufgezeigt haben. Bei der Anmeldung zu einer B2B-Plattform, die ausschließlich darauf aus ist, dem Nutzer ein nutzloses Abo für einen Zugang gegen eine Jahresgebühr zu überlassen, fehlt es vermutlich an einer bewussten Täuschung seitens des Verbrauchers. Der Nutzer täuscht nicht über seine wahren Absichten, sondern will lediglich einen Zugang zu einem Shoppingportal erhalten, bei dem er bis zu 60 % sparen kann.


  Der Abofallenbetreiber kann sich auch nicht darauf berufen, dass der Verbraucher explizit bestätigt habe, dass er Unternehmer im Sinne des § 14 BGB sei, und somit seiner Verbraucherrechte nicht mehr gelten. Denn nur wenn bei 113Berücksichtigung sämtlicher Umstände nicht zu erkennen ist, ob ein Verbraucher oder ein Unternehmer gehandelt hat, wird das Geschäft als solches eingeordnet, wie es sich nach den Umständen darstellt. Der Abofallenbetreiber weiß, dass sich nahezu ausschließlich Verbraucher auf seinem Portal anmelden. Da er diesen einen nutzlosen Zugang unterjubeln möchte, lässt er den Verbraucher bestätigen, dass er Unternehmer sei. Dabei weiß der Abofallenbetreiber, dass sich tatsächlich kein Unternehmer angemeldet hat. Somit stellt das Geschäft unter Berücksichtigung aller Umstände ein Geschäft zwischen Unternehmen (Abofallenbetreiber) und Verbraucher (Anmeldenden) dar, weshalb sich der Nutzer gleichwohl auf seine Verbrauchereigenschaft berufen können dürfte, auch wenn er bei der Anmeldeprozedur versehentlich bestätigt hat, dass er eigentlich Unternehmer sei.


  
    [image: img]


    
      Da der Betreiber bei der Erstellung seiner Falle davon ausgeht, dass sich eine Vielzahl von Verbrauchern auf seiner Seite anmelden, kann er sich später nicht darauf berufen, dass sich der Verbraucher als Unternehmer ausgegeben habe. Da der Verbraucherschutz auch nicht zulasten des Verbrauchers abbedungen werden kann, scheidet zudem eine formularmäßige Vereinbarung über die Unternehmereigenschaft aus. Folge ist, dass der Verbraucher weiterhin ein Widerrufsrecht hat. Mangels Belehrung über dieses Widerrufsrecht kann er dieses auch jederzeit noch ausüben und den möglicherweise geschlossenen Vertrag wirksam widerrufen.


      114Zudem ist der Vertrag nicht wirksam zustande gekommen, da gegen die Button-Lösung verstoßen wurde und der Vertrag daher unwirksam ist.

    

  


  Neue Masche 2: der multiple Button


  Es gibt noch einen weiteren Versuch, die Button-Lösung zu umgehen. Hierbei werden multiple Buttons verwendet, der Nutzer muss also eine Vielzahl von nahezu identischen Buttons klicken, ehe er Zugang zu den gewünschten Informationen oder Dienstleistungen erhält. Zunächst muss er beim Start seiner Anmeldung auf der entsprechenden Seite seine personenbezogenen Daten wie Name und Anschrift, Geburtsdatum und E-Mail-Adresse (für den späteren Versand der Rechnung) angeben. Dann bestätigt er diese Angaben durch Anklicken des Buttons mit der Aufschrift „Weiter zum Anmelden“. Auf der Folgeseite werden sodann die soeben eingegebenen Daten noch einmal zur Prüfung bereitgestellt, was der Nutzer nach erfolgter Überprüfung mit Klicken des Buttons „Weiter zum Anmelden“ bestätigt. Bei dieser Masche fällt auf, dass bereits im jetzigen Stadium der Betreiber der Abofalle alle relevanten Daten, die er für einen späteren Versand einer Rechnung benötigt, in einer Datenbank vorliegen hat, egal ob der Nutzer den Vorgang nun abbricht oder nicht.


  Auf der nun folgenden dritten Seite werden dem potenziellen Kunden die gesetzlichen Informationspflichten zum Lesen bereitgestellt. Hierbei informiert der Abofallenbetreiber über die einzelnen Schritte bis zum Vertragsschluss, die Vertragssprache, die Speicherung des Vertragstextes und 115über etwaige Verhaltenskodizes. Das Lesen dieser Informationen muss der Nutzer ebenfalls mit einem Klick auf den Button „Weiter zum Anmelden“ bestätigen, wobei auffällt, dass sich der Button an der gleichen Stelle wie die beiden vorherigen befindet, sodass bereits zum dritten Mal der gleiche Button an der gleichen Stelle angeklickt werden musste. Recht eintönig und abstumpfend. Genauso soll es auch sein.


  Die letzte Seite, die den Anmeldeprozess nunmehr zum Abschluss bringen soll, enthält eine weitere Informationsseite, welche über die wesentlichen Merkmale der zu nutzenden Datenbank, die Laufzeit des Vertrags, den Gesamtpreis und die Preisbestandteile, die Liefer- oder Versandkosten und letztendlich über weitere wichtige Dinge informiert. Danach soll das potenzielle Opfer noch die AGB und die Datenschutzerklärung bestätigen und vermerken, dass es die Widerrufsbelehrung zur Kenntnis genommen hat. All dies bestätigt der Nutzer dann mit dem letzten Button, der nunmehr jedoch wie folgt beschriftet ist: „Entgeltlich anmelden“. Dies dürfte den wenigsten Opfern auffallen, da sie bereits vorweg dreimal einen Button mit einer anderen Beschriftung in der gleichen Farbe und an der gleichen Stelle angeklickt haben. Somit klicken sie womöglich arglos auch den vierten Button und erkennen dessen neue Beschriftung nicht.


  Was damit versucht werden soll, dürfte jedem klar sein. Hiermit soll verschleiert werden, dass das Angebot in Wahrheit kostenpflichtig ist und die Button-Lösung angeblich korrekt umgesetzt wurde. Dies ist jedoch zum Glück nicht der Fall. Das Gesetz schreibt nämlich vor, dass der Unternehmer dem Verbraucher die Informationen gemäß 116Artikel 246 § 1 Absatz 1 Nummer 4 erster Halbsatz und Nummern 5, 7 und 8 des „Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch“ (kurz EGBGB) unmittelbar bevor der Verbraucher seine Bestellung abgibt, klar und verständlich in hervorgehobener Weise zur Verfügung stellen muss.


  Und hieran scheitert es bei den Anbietern. Diese haben verständlicherweise kein Interesse, dass der Button in unmittelbarer Nähe der soeben genannten Informationen steht und diese zudem in hervorgehobener Art und Weise zur Verfügung gestellt werden. Vielmehr werden die Informationen über den zu zahlenden Preis versteckt inmitten einer Vielzahl von Informationen untergebracht, um die Anzahl der Opfer zu erhöhen.


  Nach den gesetzlichen Vorgaben kommt ein wirksamer Vertrag aber nur dann zustande, wenn oberhalb des richtig beschrifteten Buttons in hervorgehobener Art und Weise, also entweder farblich hinterlegt oder in Fettdruck, sich ausschließlich Informationen über die wesentlichen Merkmale der Waren oder Dienstleistungen, den zu zahlenden Preis, die enthaltene Umsatzsteuer und letztendlich der Gesamtpreis befinden. Dies ist bei den derzeitigen Angeboten jedoch nicht der Fall, weshalb auch in solchen Konstellationen zu den obigen Musterschreiben gegenüber Unternehmern gegriffen werden kann.


  117Abofallen nur im Internet?


  Durch die Zunahme der Anzahl von Smartphones und die Möglichkeiten der Zusatzsoftware („Apps“) für diese Geräte verlagert sich das Problem der Abofallen auf die mobile Welt. Daher soll auch dieses Thema abschließend noch kurz beleuchtet werden.


  Mobile Apps


  Sobald Sie sich Apps auf Ihr Smartphone installieren, kann dies unter Umständen teuer für Sie werden. Die Gefahr lauert hier nicht in den Apps selbst, sondern in den Werbebannern, die zur Finanzierung der kostenlosen Apps eingeblendet werden. Falls Sie auf ein solches Werbebanner klicken, kann dies dazu führen, dass Sie soeben ein vermeintliches Abo abgeschlossen haben. Denn Ihre Telefonnummer wird beim Klick mit übertragen und ermöglicht es dem Anbieter so, eine Rechnung an Ihren Mobilfunkbetreiber zu übermitteln.


  Selbstverständlich kann mit einem einzigen Klick kein rechtswirksamer Vertrag geschlossen werden. Zunächst einmal fehlt es bereits an Ihrer Willenserklärung, einen kostenpflichtigen Vertrag eingehen zu wollen. Aus dem Werbebanner ist nicht ersichtlich, dass es sich um ein kostenpflichtiges Angebot handelt. Außerdem werden keinerlei Kosten genannt, und das versehentliche Berühren einer Werbeanzeige stellt auch keine Willenserklärung dar, die einen Vertragsschluss herbeiführen könnte.


  118Zudem fehlt es an den gesetzlich vorgeschriebenen Angaben zum Inhalt des Angebots, zu den entstehenden Kosten, zum Vertragspartner und nicht zuletzt an der Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben im Fernabsatzgeschäft, hier vor allem der Umsetzung der Button-Lösung nach § 312g Abs. 3 BGB (siehe hierzu voriges Kapitel). Jeder Anbieter muss Ihnen den Preis für seine Dienstleistungen im Voraus mitteilen, und zwar in all seinen Preisbestandteilen. Zudem müssen Sie auf die wesentlichen Merkmale der Dienstleistung hingewiesen werden, es müsste Ihnen also mitgeteilt werden, dass es sich um ein Abo zu einem Preis von beispielsweise fünf Euro monatlich handelt, wie lange das Abo laufen soll und welche Kündigungsfristen vorgesehen sind. Zudem müssten Sie über das Bestehen eines Widerrufsrechts belehrt werden und die Widerrufsbelehrung müsste den gesetzlichen Vorgaben entsprechen. All dies dürfte wohl kaum in einer Werbeanzeige unterzubringen sein, weshalb nach der hier vertretenen Auffassung ein Vertragsschluss nicht zustande kommt und daher dem Anbieter mit allen rechtlichen Mitteln begegnet werden sollte.


  Die Abrechnung


  Die Abrechnung dieser Abos erfolgt über Ihre Handyrechnung und wird meist gar nicht oder erst sehr spät bemerkt, da es sich meist um monatliche Beträge unter fünf Euro handelt. Die Gebühren werden seitens des Mobilfunkbetreibers mit eingezogen. Die von Drittanbietern erbrachten Dienstleistungen rechnet der Mobilfunkbetreiber jedoch 119nicht als eigene Leistungen ab, sondern lediglich in deren Auftrag aufgrund einer Inkassovereinbarung.


  Sofern Sie Ihre Rechnungen wie allgemein üblich per Lastschrifteinzug von Ihrem Konto bezahlen, sollten Sie auf keinen Fall die gesamte Lastschriftrechnung Ihres Anbieters zurückgeben, da dies dazu führen kann, dass der Mobilfunkanbieter Ihren Anschluss sperrt, da auch die berechtigten Gebühren unbezahlt sind. Eine Sperre kann er allerdings erst ab einem offenen Rechnungsbetrag von 75 Euro vornehmen und auch nur dann, wenn Sie zuvor auf die bevorstehende Sperre hingewiesen worden sind.


  Sofern Sie Ihre Rechnung per Überweisung bezahlen, sollten Sie den Betrag um die streitigen Positionen kürzen und lediglich den Betrag überweisen, der Ihrem Mobilfunkprovider zusteht. Dies sollten Sie Ihrem Provider zudem schriftlich mitteilen, damit er weiß, auf welche Forderung Sie gezahlt haben. Zudem können Sie im Verwendungszweck der Überweisung vorsichtshalber angeben, dass die Rechnung mit der Nr. 012345 abzüglich der berechneten Leistungen des Anbieters Abzock & Co GmbH bezahlt wird.


  Auf der Mobilfunkrechnung sind die „Leistungen“ Dritter explizit als solche aufgeführt. Dort ist auch der vermeintliche Vertragspartner mit angegeben, an den man sich bei Einwendungen wenden muss. Gegenüber Ihrem Mobilfunkanbieter sollten Sie dennoch den Vertragsschluss bestreiten und die Rechnung insoweit beanstanden.


  Hierzu können Sie folgendes Musterschreiben verwenden:


  
    120Musterschreiben an Telefonanbieter


    Max Mustermann


    Musterstr. 11


    12345 Musterstadt


    An den Mobilfunkprovider


    Ort, Datum


    Einwendungen gegen die Telefonrechnung vom … (Rechnungsdatum)


    (Kundennummer: …, Rechnungsnummer: …, Buchungskonto: …)


    Sehr geehrte Damen und Herren,


    in der oben bezeichneten Angelegenheit wurden mir mit der oben genannten Telefonrechnung Entgelte berechnet, die ich nicht nachvollziehen kann. Es handelt sich hierbei um folgende Beträge: …


    Soweit es sich um Dienste handeln sollte, welche von Ihnen erbracht worden sind, erhebe ich hiermit Einwendungen gegen diese Leistungen und den auf sie entfallenden Rechnungsbetrag. Weder wollte ich eine solche Leistung in Anspruch nehmen noch bin ich mir eines solchen Vertragsschlusses bewusst. Insoweit fordere ich Sie auf, einen Nachweis dahin gehend zu erbringen, dass und, wenn ja, zu welchen Bedingungen ein Vertrag mit Ihnen geschlossen wurde. Vorsorglich bestreite ich einen wirksamen Vertragsschluss, erkläre die Anfechtung wegen Erklärungsirrtums, 121erkläre den Widerruf einer etwaig erfolgten Willenserklärung und erkläre die Kündigung des vermeintlich geschlossenen Vertrags.


    Weiterhin fordere ich Sie auf, unverzüglich einen Einzelverbindungsnachweis vorzulegen – sofern noch nicht geschehen – sowie eine technische Überprüfung nach § 45i TKG durchzuführen und mir dessen Ergebnis in Form eines technischen Prüfberichts zu übermitteln.


    Sollte es sich um Leistungen Dritter handeln, so fordere ich Sie zudem auf, mir unverzüglich den Namen und die ladungsfähige Anschrift des Anbieters zu übermitteln. Sofern es sich um einen Drittanbieter mit Sitz im Ausland handelt, bitte ich zusätzlich um Benennung der ladungsfähigen Anschrift des allgemeinen Zustellungsbevollmächtigten im Inland.


    [Sofern keine Einzugsermächtigung erteilt wurde:]


    Den Rechnungsbetrag habe ich um die strittigen Entgelte gekürzt und werde (habe) den unstreitigen Betrag in Höhe von … € unverzüglich überweisen (bereits am … überwiesen).


    [Sofern eine Einzugsermächtigung erteilt wurde:]


    Ich werde (habe) meine Bank anweisen (angewiesen), den Rechnungsbetrag zurückzubuchen und werde (habe) den um die strittigen Entgelte gekürzten Rechnungsbetrag unverzüglich überweisen (bereits am … überwiesen).


    [Sofern eine Einzugsermächtigung erteilt wurde und lediglich geringe streitige Beträge gefordert werden, kommt eine Zahlung unter Vorbehalt in Betracht, um die Kosten für den Widerruf der Lastschrift zu vermeiden:]


    Den strittigen Rechnungsbetrag zahle ich ohne Anerkennung einer Rechtspflicht hierzu, gleichwohl rechtsverbindlich, 122ohne Präjudiz für die Sach- und Rechtslage und ausdrücklich nur unter Vorbehalt.


    Vorsorglich weise ich darauf hin, dass die vorgebrachten Einwendungen begründet im Sinne des § 45k Abs. 2 TKG sind und eine Sperre daher nicht berechtigt ist.


    Sofern gleichwohl eine Sperre Ihrerseits durchgeführt werden sollte, behalte ich mir Schadensersatzansprüche ausdrücklich vor.


    Für die Beantwortung meines Schreibens habe ich mir eine Frist bis zum … [Datum] notiert.


    Mit freundlichen Grüßen


    Max Mustermann

  


  
    [image: img]


    
      Falls Ihnen Ihr Mobilfunkbetreiber mitteilt, dass es sich um eine Forderung eines Dritten handelt, sollten Sie zusätzlich eine Beanstandung der Rechnung innerhalb der Frist von acht Wochen an die Adresse dieses Anbieters schicken. Dies gilt auch dann, wenn bereits in der Rechnung der Dritte namentlich benannt wurde. Nutzen Sie zum Nachweis des Versands immer die Versandart des Einwurfeinschreibens.

    

  


  Der zweite Brief geht sodann direkt an das Unternehmen, das mit Ihnen den angeblichen Vertrag geschlossen haben will. In diesem Brief müssen Sie den Vertragsschluss bestreiten, von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch machen, den 123Vertrag wegen Erklärungsirrtums und arglistiger Täuschung anfechten und ihn vorsorglich kündigen. Wie Sie erkennen, ist es dasselbe Programm wie bei den Abofallen im Internet, sodass auf die Musterschreiben hierzu verwiesen werden kann.


  Sperre einrichten lassen


  Um eine mobile Abzocke zu verhindern, können Sie bei Ihrem Mobilfunkanbieter eine Drittanbietersperre einrichten lassen. Lassen Sie sich hierzu von Ihrem Anbieter beraten, denn eine Vollsperre solcher Drittanbieterangebote führt auch dazu, dass Sie gewünschte Dienste nicht mehr in Anspruch nehmen können. Diese können jedoch seitens des Mobilfunkproviders ausgenommen werden. Ein Musterschreiben für die Sperre finden Sie zudem auf folgender Internetseite: http://www.vz-nrw.de/mediabig/215301A.pdf124


  125Die wichtigsten Links


  
    	http://www.vzbv.de/cps/rde/xbcr/vzbv/Kostenfallen_im_Internet.PDF (Stand März 2013) (Liste einschlägiger Seiten zu Abofallen der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzvb))


    	www.rechtsdienstleistungsregister.de (Liste der Unternehmen, die als Inkassounternehmen registriert sind und die Inkassodienstleistung anbieten dürfen)


    	www.schufa.de


    	www.gerichte.org (Kontaktdaten der Mahngerichte)


    	http://www.ag-huenfeld.justiz.hessen.de/ (hessisches Mahngericht, das für viele Abofallenbetreiber zuständig ist)


    	www.mywot.com (Add-on, das beim Besuch verdächtiger Seiten warnt und Ihnen die Wahl lässt, ob Sie die Bewertungen anderer Nutzer für diese Seite ansehen, die Seite dennoch besuchen oder die Seite verlassen möchten)
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